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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Hohe Wellen warf die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform vom 24.
Februar 2008. Aus Sicht der SP hatten die Abstimmungsunterlagen falsche Angaben zu
den Steuerausfällen enthalten. Kiener Nellen (sp, BE) und Jositsch (sp, ZH), sowie eine
Privatperson reichten deshalb Beschwerde ein. Ende Berichtjahr entschied das
Bundesgericht gegen eine Wiederholung der Abstimmung, rügte aber den Bundesrat für
die fehlerhafte Kommunikation. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 14.05.2011
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Die Fusionswelle von Grossfirmen beschäftigte auch im Berichtsjahr das Parlament.
Der Sozialdemokrat Chiffelle (VD) hatte mit einer parlamentarischen Initiative
beantragt, sich zusammenschliessende Aktiengesellschaften mit einer Sondersteuer zu
belegen. Diese Abgabe mit einem variablen Steuersatz würde nach Ansicht des
Initianten einerseits Fusionen verhindern und andererseits den Staat für entgangene
Gewinnsteuern infolge von steuerlich verrechenbaren Umstrukturierungskosten
entschädigen. Der Nationalrat lehnte den von der geschlossenen SP-Fraktion
unterstützten Vorschlag ab. Ebenfalls erfolglos blieb eine Motion der SP-Fraktion,
welche verlangte, dass der Bund bei Fusionen und anderen Umstrukturierungen in der
Privatwirtschaft den Unternehmen vorschreiben kann, dass in den von Entlassungen
betroffenen Betrieben neue Arbeitszeitmodelle (z.B. Viertagewoche) eingeführt
werden. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.04.1999
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Via parlamentarische Initiative verlangte Nationalrätin Nabholz (fdp, ZH) eine Öffnung
der Säule 3a für Nichterwerbstätige, insbesondere Frauen, die ohne Entlöhnung
Erziehungs- und Betreuungsaufgaben wahrnehmen, sowie Arbeitslose und Invalide. Von
der steuerlich privilegierten gebundenen Selbstvorsorge könnten somit rund 635'000
Personen mehr profitieren. Die SP bekämpfte den Vorstoss jedoch als neues
Steuerschlupfloch für Reiche und sah darin im Gegensatz zur Initiantin kein
eigentliches Gleichstellungsanliegen, da sich viele der anvisierten Personen die Säule 3a
gar nicht leisten könnten. Mit 109 zu 60 Stimmen gab der Nationalrat der Initiative aber
Folge und beauftragte seine Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
mit der Ausarbeitung einer Revisionsvorlage des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
EVA MÜLLER

Mit 102 zu 64 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Gros (lp,
GE) (Pa.Iv. 96.431) Folge, die verlangt, die steuerlichen Anreize für ausländische
Hilfsgesellschaften (Gesellschaften, die in der Schweiz eine Verwaltungs-, aber keine
Geschäftstätigkeit ausüben) auf die direkte Bundessteuer auszudehnen. Bisher kennen
nur die Kantone Steuerprivilegien für Hilfsgesellschaften. Vergebens wehrte sich die SP
dagegen, nach der Unternehmenssteuerreform den Firmen noch weitere
Steuergeschenke zu machen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.1997
EVA MÜLLER
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Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lancierte die Volksinitiative «für eine
Kapitalgewinnsteuer», wonach in Zukunft auch realisierte Gewinne natürlicher
Personen, die mit Aktien und Obligationen etc. erzielt werden, versteuert werden
müssen. Nach geltender Regelung sind nur juristische Personen dieser Steuer
unterworfen. Der Steuersatz soll mindestens 20% betragen, ein Freibetrag von CHF
5000 wird gewährt und Verluste sollen abgezogen werden können. Unterstützung fand
die Volksinitiative bei der SP, mit der Unterschriftensammlung wurde im Mai
begonnen. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.1998
URS BEER

Nationalrat Strahm (sp, BE) verlangte mit einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv.
98.426) eine materielle Harmonisierung der direkten Steuern und eventuell auch der
Erbschafts- und Schenkungssteuern zwischen den Kantonen. Seiner Ansicht nach
zerstört die Steuerkluft zwischen den Ständen den nationalen Zusammenhalt. Auch der
Neue Finanzausgleich (siehe unten) werde die wachsenden Disparitäten nicht
ausgleichen können. Mit der Globalisierung der Wirtschaft und der Konzentration in
Holding- und Sitzgesellschaften würden diese Disparitäten weiterhin anwachsen.
Cavadini (fdp, TI) und Schmid (svp, BE) bekämpften die Initiative im Namen der
Kommissionsmehrheit. Sie wollten die Steuerautonomie der Kantone nicht
beschneiden und befürchteten von der Umsetzung der Initiative allgemein höhere
Steuern. Der Steuerwettbewerb trägt ihrer Meinung nach zu sparsameren Haushalten
bei. Mit 85 zu 56 Stimmen folgte das Plenum dem Mehrheitsantrag und wies die
Initiative zurück. Mit den gleichen Argumenten lehnte der Nationalrat auch eine
praktisch identische Motion (Mo. 97.3666) der SP-Fraktion ab. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Eine Motion der SP-Fraktion (Mo. 97.3663), welche die Besteuerung von natürlichen
und juristischen Personen vom Wohnsitz in den Kanton des Arbeitsorts verlagern
wollte, wurde vom Nationalrat auch als Postulat mit 75 zu 51 Stimmen abgelehnt. Die SP
wies in ihrer Begründung darauf hin, dass die Zentrumslasten zentraler Orte durch
diese Verlagerung ausgeglichen werden könnten. Eine angemessene Rückerstattung an
den Wohnsitzkanton wurde dabei in Aussicht gestellt. Ruey (lp, VD) und Bundesrat
Villiger waren jedoch der Meinung, dass das Problem der Zentrumslasten nicht durch
eine Verlagerung der Besteuerung sondern durch den Finanzausgleich angegangen
werden sollte. Diese Thematik war im Berichtsjahr vor allem in der Westschweiz aktuell
geworden. Das Bundesgericht hatte im Oktober dem Kanton Genf untersagt, bei
Pendlern aus der Waadt Steuern einzufordern. Der Kanton Genf hatte im November
1998 einzelnen gut verdienenden Pendlern schriftlich eine Steuerpflicht in Aussicht
gestellt, nachdem der Kanton Waadt es mehrmals abgelehnt hatte, sich an den
Zentrumslasten des Stadtkantons Genf zu beteiligen. Das Bundesgericht verwies in
seinem Urteil auf das Verbot einer Doppelbesteuerung.
Zur Besteuerung von Wohneigentum siehe unten, Teil I, 6c (Wohnungsbau und
-eigentum). 7

MOTION
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Die geplante Straflosigkeit für Steuersünder bei Selbstanzeige wurde von den
bürgerlichen Parteien in der Vernehmlassung durchwegs positiv bewertet. Wer nicht
versteuerte Vermögen oder Einkommen nachträglich angibt, soll lediglich die Steuer
zuzüglich der Zinsen bezahlen und von einer Strafe verschont bleiben. Entgegen der
ständerätlichen Vorlage, die natürlichen Personen einmal im Leben und juristischen
Personen alle 30 Jahre eine straflose Selbstanzeige zugesteht, verlangte die SVP als
einzige bürgerliche Partei eine allgemeine Steueramnestie. Die SP hingegen wollte die
Amnestie nur natürlichen Personen, nicht aber juristischen Personen, zukommen
lassen. Unter den Kantonen zeigte sich Nidwalden skeptisch und sprach der Vorlage die
Motivationskraft zu einer verstärkten Steuerdisziplin ab. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Auch die Schweizer Wirtschaft, vertreten durch Vorort, Gewerbeverband und
Bankiervereinigung, präsentierte im Frühjahr ein Steuerkonzept. Das Hauptziel des
Konzepts „Steuern senken, statt Schulden abbauen“ besteht darin, die Fiskalquote der
Schweiz bis zum Jahre 2010 von heute 35 auf 30% zu senken und die Schweiz damit
wieder zu einem der steuergünstigsten Länder zu machen. SP und Gewerkschaftsbund
bezeichneten das Paket als unsozial und unverantwortlich. Das Finanzdepartement
zeigte sich ebenfalls irritiert. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.04.2000
DANIEL BRÄNDLI
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In seiner Antwort auf eine Interpellation der SP-Fraktion hielt der Bundesrat fest, dass
Abgangsentschädigungen von Managern der ordentlichen Besteuerung unterliegen,
wenn sie als Arbeitseinkommen deklariert werden. Dienen sie jedoch der
Altersvorsorge, komme ein günstigerer Tarif zur Anwendung.  10

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 29.05.2002
MAGDALENA BERNATH

Obschon Bundesrat Merz das Parlament um einen klaren Richtungsentscheid in der
Frage der Familienbesteuerung und eines allfälligen Wechsels hin zur
Individualbesteuerung gebeten hatte, überwiesen die Räte bis im Herbst mehrere sich
teilweise widersprechende Motionen: Während die FDP-Fraktion die Einführung der
Individualbesteuerung verlangte, forderten die Christlichdemokraten eine
Gleichstellung der Ehepaare unabhängig vom System (Mo. 04.3380). Donzé (evp, BE)
(Mo. 04.3263) schlug zur Aufhebung der Diskriminierung von Ehepaaren gegenüber
Konkubinatspaaren die Prüfung eines Vollsplittings und die Einführung eines
Kinderabzuges vom Steuerbetrag vor. Ein Begehren der SP (Mo. 03.3616), welches pro
Kind ebenfalls einen Abzug nicht vom steuerbaren Einkommen, sondern vom
Steuerbetrag sowie die Einführung der Individualbesteuerung ohne Zwischenstufe des
Splittings vorsah, wurde vom Nationalrat hingegen abgelehnt, ebenso wie die in der
CVP-Motion enthaltene Forderung nach einer Entlastung der Familien. Auf Zustimmung
stiess jedoch eine Motion Meier-Schatz (cvp, SG) (Mo. 04.3632), welche den Kantonen
die Wiedereinführung des vor wenigen Jahren gestrichenen Ausbildungsabzugs
ermöglicht. Der Ständerat überwies einen Vorstoss seiner WAK (Mo. 05.3464), welcher
Sofortmassnahmen zur Reduktion der Diskriminierung bei der Ehegattenbesteuerung
verlangt. Gemäss Kommissionssprecher Wicki (cvp, LU) verschliesse sich die
Finanzdirektorenkonferenz der Diskussion um den Systemwechsel nicht, doch hege sie
aufgrund der befürchteten Steuerausfälle Vorbehalte gegenüber der
Individualbesteuerung. Zudem brauche der Systemwechsel Zeit; die Kantone rechneten
für die nötige Gesetzesänderung und die Umsetzung der Verwaltungspraxis mit einer
Frist von bis zu zehn Jahren. 11

MOTION
DATUM: 28.09.2005
MAGDALENA BERNATH

Parteien, Kantone und Economiesuisse äusserten sich kritisch zum Ansinnen des
Bundesrates. Das Ziel, die steuerliche Ungleichbehandlung von
Zweiverdienerehepaaren aufzuheben, war unbestritten, ungeeignet und untauglich
seien hingegen der vorgeschlagene Zweiverdienerabzug und die Gegenfinanzierung,
weil sie zu einer Mehrbelastung der Alleinstehenden führten. Zudem hätten
Zweiverdienerehepaare nun im Vergleich zu Einverdienerehepaaren und
Konkubinatspaaren deutlich weniger zu bezahlen als nach geltendem Recht. SVP, CVP
und Economiesuisse sprachen sich für ein Teilsplitting aus, das auch die Konferenz der
kantonalen Finanzdirektoren befürwortete; SP und FDP bevorzugten die Einführung der
Individualbesteuerung. 12

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 22.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Bundesrat begrüsste es in seiner Antwort auf eine Motion der SP-Fraktion (Mo.
05.3791), dass Kantone mit geografisch-topografischen Lasten konkurrenzfähige
Steuersysteme entwickelten und lehnte das im Vorstoss verlangte Verbot degressiver
Besteuerung ab. Auch die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK)
befürwortete den föderalen Steuerwettbewerb, doch dürfe dieser nicht zu einer
Abwärtsspirale führen, welche den Kantonen eine Zunahme der Verschuldung
bescheren könne. Die FDK wolle die Entwicklung der kantonalen Steuerkonkurrenz
genauer analysieren und Leitsätze für die Gestaltung kantonaler Steuerordnungen
entwerfen. Sie sprach sich zudem für die Einsetzung einer Kontrollkommission zur
Einhaltung des Steuerharmonisierungsgesetzes aus. Die FDK hofft, dass das
Bundesgericht auf die Beschwerde betreffend das Obwaldner Steuermodell eintritt und
mit einem Entscheid mehr Rechtssicherheit schafft. – Obschon die Appenzell
Ausserrhoder Stimmbevölkerung die vom Kantonsrat beschlossenen degressiven
Steuertarife guthiess, verzichtete der Kanton wegen der hängigen Beschwerden vor
Bundesgericht vorerst auf die Umsetzung. 13

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.11.2006
MAGDALENA BERNATH

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Um reiche Steuerzahler anzulocken, hatte der Kanton Obwalden im vergangenen Jahr
ein degressives Steuermodell für hohe Einkommen eingeführt, was insbesondere die
Linke heftig kritisierte: Um die neue Regelung anzufechten, verlegte der Waadtländer
Nationalrat Zisyadis (pda) seinen Wohnsitz von Lausanne (VD) nach Sarnen (OW). Die SP
lancierte im Herbst eine eidgenössische Volksinitiative „Für faire Steuern. Stopp dem
Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)“. Sie verlangt
einen Mindeststeuersatz von 22% für Einkommen ab 250'000 Fr. (für Alleinstehende)
resp. 420-500'000 Fr. (für Ehepaare) und von 5‰ bei einem Vermögen ab 2 Mio Fr.
Zudem enthält sie ein Verbot degressiver Steuersätze auf allen drei staatlichen Ebenen.
Bei den höheren Einkommen wären die beiden Appenzell, Nidwalden, Obwalden,
Schwyz und Zug, bei den grösseren Vermögen Appenzell Innerrhoden, Glarus,
Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Uri zu Steuersatzanpassungen gezwungen. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.11.2006
MAGDALENA BERNATH

Gegen das Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen
für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen ergriff eine Linksallianz wie bereits
im Jahr 2006 angekündigt das Referendum und reichte dieses mit mehr als 57'000
gültigen Unterschriften ein. Die bürgerlichen Parteien starteten eine Gegenkampagne.
Der Linksallianz gehören unter anderen die SP, der Gewerkschaftsbund (SGB) und die
Grünen an. Das Volk wird anfangs 2008 über die Vorlage abstimmen können. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.07.2007
LINDA ROHRER

Das Bundesgerichtsurteil über den degressiven Steuersatz des Kantons Obwalden
führte im Nationalrat zur Einreichung von zahlreichen Interpellationen und Motionen
zur Thematik des Steuerwettbewerbes. Während die FDP-Fraktion den
Steuerföderalismus und den Steuerwettbewerb fördern wollte und vom Bundesrat
verlangte, diesen auch in der Aussenpolitik offensiv zu vertreten, setzte sich die
sozialdemokratische Fraktion dafür ein, dass der aus ihrer Sicht zunehmend aggressive
und schädliche Steuerwettbewerb auf ein sozial verträgliches Ausmass eingedämmt
wird.Dabei waren die Anliegen der ersteren erfolgreicher und wurden im Gegensatz zu
der Motion der SP (Mo. 07.3107) angenommen. Auch die Kantone hatten sich zu diesem
Thema beraten und wollen mit einer Kontrollkommission für einen fairen
Steuerwettbewerb sorgen. Für zusätzliche Aufregung in diesem Bereich sorgte die EU-
Kommission, welche ihre Drohung wahrmachte und von der Schweiz die Abschaffung
bestimmter kantonaler Steuerpraktiken verlangte. Dies, weil aus Sicht der EU eine
Vielzahl von Schweizer Kantonen über Steuergesetze verfügen, die nicht mit der
ordnungsgemässen Anwendung des 1972 zwischen der EU und der Schweiz
abgeschlossenen Freihandelsabkommens vereinbar sind. 16

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Wie bereits 2006 bei den Abstimmungen bezüglich des Bundesgesetzes über die
Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, blieb die sozialdemokratische Fraktion
auch mit einer Motion zur Aufhebung der von ihr als ungerecht bezeichneten Praxis bei
der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen erfolglos. Diese wollte den Bundesrat
beauftragen, Massnahmen einzuleiten, welche sicherstellen, dass bei der Besteuerung
von Aktien und Optionen für Mitarbeiter die steuerrechtlichen Grundsätze der
Besteuerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Reinvermögenszuwachses und
der Gleichmässigkeit der Besteuerung eingehalten werden. Sicherzustellen sei
insbesondere, dass alle Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen gleichermassen besteuert
werden.Der Nationalrat lehnte die Motion gemäss Empfehlung des Bundesrates ab. 17

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Betreffend die Benachteiligung des international tätigen Schweizer Flugpersonals
behandelten die beiden Räte eine Motion Lombardi (cvp, TI) und ein Postulat Kaufmann
(svp, ZH) (Po. 06.3570). Das Postulat wollte, dass Wege aufgezeigt werden, wie die
Benachteiligungen des in der Schweiz wohnhaften und in Deutschland arbeitenden
Flugpersonals infolge des deutschen Steueränderungsgesetzes ab 1. Januar 2007
gemildert oder kompensiert werden können. Die Motion verlangte vom Bundesrat, eine
Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Deutschland zu verhandeln und
abzuschliessen, welche eine gerechte Besteuerung für Schweizer Flugpersonal bei
deutschen Flugunternehmen sicherstellt. Das Postulat wurde im Nationalrat und die
Motion von beiden Räten angenommen. Ausserdem nahm der Nationalrat ein Postulat
der sozialdemokratischen Fraktion (Po. 07.3061) an, welches den Bundesrat
aufforderte, zu prüfen, wie der internationale Flugverkehr angemessen besteuert
werden kann. 18

MOTION
DATUM: 05.10.2007
LINDA ROHRER
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Das Volk entschied am 24. Februar über die Unternehmenssteuerreform II, gegen
welche im Vorjahr eine Allianz aus SP, GP und SGB das Referendum eingereicht hatte.

In der Kampagne für die Volksabstimmung bekämpften die SP, die Grünen, die EVP, die
CSP und die SD zusammen mit den Gewerkschaften die Reform. Für die Linke stellte
diese Lockerung der Doppelbesteuerung der Unternehmensgewinne ein unnötiges, ja
sogar verfassungswidriges Steuergeschenk an die Reichen dar. Sie befürchteten, dass
die daraus resultierenden Mindereinnahmen den Staat zu Sparmassnahmen im
Sozialbereich zwingen würden. Ihre Werbung schlug recht aggressive Töne an. So
versuchten sie, die Vorlage mit den von breiten Kreisen als skandalös empfundenen
hohen Löhne und Prämien für Bankmanager in Verbindung zu bringen.

SVP, FDP, CVP und Liberale unterstützten gemeinsam mit dem Bundesrat und den
Unternehmerverbänden Economiesuisse und Gewerbeverband die
Unternehmenssteuerreform. Sie betonten vor allem die daraus entstehenden Vorteile
für die KMU. Das gegnerische Argument der Steuerausfälle relativierten sie mit der
Behauptung, dass die eingesparten Steuern wieder investiert würden, was positive
Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und damit auch auf die zukünftigen
Steuereinnahmen hätte.

Abstimmung vom 24. Februar 2008

Beteiligung: 38,6%
Ja: 938 744 (50,5%)
Nein: 918 990 (49,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, GLP, LP, EDU, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
– Nein: SP, GP, EVP (1)*, CSP (1)*, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Das Bundesgesetz über die Reform der Unternehmenssteuern wurde bei einer relativ
schlechten Stimmbeteiligung von 38,6% mit einem Ja-Stimmenanteil von 50,5%
äusserst knapp angenommen. Der Vorsprung der Befürwortenden betrug weniger als
20'000 Stimmen. Am stärksten stimmten die Niedersteuerkantone Nidwalden (64,3%),
Appenzell Innerrhoden und Zug zu. Am niedrigsten war die Akzeptanz in den linken
Industriekantonen Neuenburg (40,4%) und Basel-Stadt. Grundsätzlich nahm die
Zustimmung von Ost nach West ab. Eine wichtige Ausnahme bildete Genf, das als
einziger französischsprachiger Kanton zustimmte. Ein Grund für die Differenz zwischen
den Sprachregionen mag darin gelegen haben, dass ausser Bern (wo sie am 24. Februar
mit einer kantonalen Volksabstimmung eingeführt wurde) und Basel-Stadt (wo sie in
Vorbereitung ist) bereits alle Kantone der Deutschschweiz eine ähnliche Regelung im
kantonalen Steuerrecht kennen. Die Vox-Analyse zum Stimmverhalten zeigte, dass die
Anhängerschaft der SP und der Grünen nahezu geschlossen der ablehnenden
Parteiparole gefolgt war. Auch die Mitglieder oder Sympathisanten der Gewerkschaften
sprachen sich überdurchschnittlich oft gegen die Unternehmenssteuerreform aus (72%
Nein). Zwischen der Anhängerschaft der drei grossen bürgerlichen Parteien SVP, FDP
und CVP gab es kaum Unterschiede; sie stimmte zu mehr als 70% für die Reform. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.2008
MARIANNE BENTELI

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hatte im Jahr 2008 eine Volksinitiative mit
dem Titel „Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb
(Steuergerechtigkeitsinitiative)“ eingereicht. Diese Initiative will den Steuerwettbewerb
zwischen den Kantonen und Gemeinden einschränken. Die vorgeschlagene Regelung
umfasst die folgenden Punkte: Der Grenzsteuersatz soll bei einem steuerbaren
Einkommen ab 250'000 Fr. in allen Kantonen mindestens 22% betragen, der Satz für
Vermögen ab 2 Mio Fr. mindestens 5 Promille. Zudem soll ein Verbot von degressiven
Steuermodellen in der Verfassung festgeschrieben werden. Der Bundesrat beantragte,
diese Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Der Ständerat war im Vorjahr gleicher
Meinung und stimmte gegen die Vorlage. Im Berichtsjahr befasste sich der Nationalrat
mit der Volksinitiative. Die vorberatende Kommission hatte sich dafür ausgesprochen,
dem Ständerat zu folgen und die Initiative ohne Gegenentwurf dem Volk zur Ablehnung
zu empfehlen. Begründet wurde der Entscheid mit den negativen Folgen der
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs für die ganze Schweiz sowie des Eingriffes der
Initiative in die Steuerautonomie der Kantone und Gemeinden. Eine Minderheit der
Kommission, speziell Mitglieder der grünen Fraktion, wollte das Geschäft an den
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DATUM: 18.06.2010
NATHALIE GIGER
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Bundesrat zurückweisen mit dem Auftrag, einen direkten Gegenvorschlag
auszuarbeiten, der sich am Modell Zehnder orientieren sollte. Dieses Modell sah vor,
das die unteren Einkommen von der Gemeinde, die mittleren vom Kanton und die
hohen durch den Bund besteuert würden. In der Plenardebatte wurden von
bürgerlicher Seite die Argumente der Kommissionsmehrheit aufgenommen während
sich die Ratslinke gegen den kantonalen Steuerwettbewerb und die ihrer Meinung nach
schädlichen Auswirkungen wehrte. Mit 128 zu 64 Stimmen folgte der Nationalrat in der
Abstimmung seiner Kommission und empfahl die Initiative zur Ablehnung. Die Linke
hatte geschlossen für das Volksbegehren, die Bürgerliche Seite geschlossen dagegen
votiert . 20

Im März gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die eidgenössische Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“ mit
110'000 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen war. Das von der EVP, der SP, den
Grünen, der CSP, dem SGB sowie dem Verein Christnet lancierte Begehren forderte auf
Bundesebene die Einführung einer zwanzigprozentigen Erbschaftssteuer ab einem
Vermögen von zwei Millionen Franken. Zwei Drittel der Erträge sollten dem
Ausgleichsfonds der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Im Juni
veröffentlichte der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ein von ihm in Auftrag
gegebenes Rechtsgutachten, das zum Schluss kam, dass die Volksinitiative den
Grundsatz der Einheit der Materie verletzte. Der SGV forderte das Parlament auf, den
Initiativtext für ungültig zu erklären. Für Kontroversen sorgte auch die im Initiativtext
verankerte Rückwirkungsklausel, die besagte, dass im Falle einer Annahme der Vorlage
Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass zuzurechnen waren. Im September
gab der Bundesrat bekannt, dass er sich der Einführung einer nationalen
Erbschaftssteuer widersetzte. In der im Dezember vorgelegten Botschaft meldete die
Landesregierung vor allem Bedenken bezüglich der föderalistischen Kompetenzordnung
an. Der Bundesrat sprach sich entschieden gegen einen Eingriff in die Steuerhoheit und
in das Steuersubstrat der Kantone aus. 21

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
LAURENT BERNHARD

Im Dezember 2014 sprach sich der Nationalrat bei einer Enthaltung mit 102 zu 86
Stimmen dafür aus, der von der CVP lancierten  Volksinitiative "Für Ehe und Familie -
gegen die Heiratsstrafe" einen direkten Gegenentwurf gegenüberzustellen und die
Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen. Der direkte Gegenentwurf, der von der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-NR) mit 13 zu 12
Stimmen gefasst wurde, enthält im Kern ebenfalls die Abschaffung der sogenannten
"Heiratsstrafe", verzichtet aber auf eine Definition des Ehebegriffs und eine
Präzisierung der Ehe aus steuerlicher Sicht als Wirtschaftsgemeinschaft. In der
Vernehmlassung zeigten sich wie in der Kommission zwei ähnlich grosse Lager, wobei in
erster Linie steuerliche Präferenzen die Konfliktlinie bestimmten. 13 Kantone sowie die
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) sprachen
sich für eine Verankerung der Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft in steuerlicher Hinsicht
aus, 12 Kantone stellten sich hinter den Gegenvorschlag der Kommission. Bei der Frage
der Ehe-Definition vertraten "nur" zwei Kantone (Basel-Landschaft und Wallis) die
Auffassung, dass die Ehe vorbehaltlos als Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau
in die Verfassung aufgenommen werden sollte. Im Parlament war es dann eine Koalition
aus Ratslinken, FDP und GLP, die sich durchzusetzen vermochte. Während die
Sozialdemokraten und die Grünen dem direkten Gegenvorschlag in erster Linie
zustimmten, um eine künftige Besserstellung von eingetragenen Partnerschaften nicht
zu verunmöglichen, sprach sich der Freisinn für den Vorschlag der Kommission aus,
weil nur dieser eine "zivilstandsneutrale Besteuerung" ermöglichen könne. Der
Ständerat hatte sich zum Jahresende noch nicht mit dem Geschäft befasst. 22

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
DAVID ZUMBACH

Die Räte behandelten 2014 die Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“, die im
Vorjahr zustande gekommen war. Das von der EVP, der SP, den Grünen, der CSP, dem
SGB sowie dem Verein Christnet lancierte Begehren verlangt die Einführung einer
nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer. Die Initiantinnen und Initianten fordern,
dass Nachlässe und Schenkungen über CHF 2 Mio. zu einem Satz von 20 Prozent
besteuert werden. Zwei Drittel der Erträge sollen dem Ausgleichsfonds der AHV und ein
Drittel den Kantonen zukommen. Für Kontroversen sorgten im Vorfeld die im
Initiativtext verankerte Rückwirkungsklausel, die besagt, dass im Falle einer Annahme
der Vorlage Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass zuzurechnen wären und
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ein vom Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) in Auftrag gegebenes
Rechtsgutachten, das zum Schluss kam, dass die Volksinitiative den Grundsatz der
Einheit der Materie verletze. Die Frage der Gültigkeit der Volksinitiative prägte in der
Sommersession 2014 denn auch den Auftakt der Beratungen im erstbehandelnden
Ständerat. Die kleine Kammer nahm bei 5 Enthaltungen einen Ordnungsantrag Diener
Lenz (glp, ZH) mit 25 zu 14 Stimmen an und wies die Vorlage mit dem Auftrag, die
Gültigkeit vertieft zu prüfen und einen Mitbericht der Staatspolitischen Kommission
(SPK) einzuholen, an die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
(WAK-SR) zurück. Am 25. August 2014 teilte die WAK-SR mit, dass die Volksinitiative
gemäss den geltenden Kriterien und der Praxis der Bundesversammlung für gültig
erklärt werden müsse. Nach diesem Entscheid folgte der Ständerat in der Herbstsession
schliesslich dem Bundesrat und empfahl die Initiative bei 2 Enthaltungen mit 32 zu 11
Stimmen zur Ablehnung. In der Wintersession schloss sich der Nationalrat dem
Beschluss des Ständerates mit 124 zu 56 Stimmen und einer Enthaltung an. Das
Initiativbegehren wurde ausserhalb der geschlossenen Linken nur von zwei CVP-
Parlamentariern unterstützt. 23

Am 17. Juni 2016 kam das Unternehmenssteuerreformgesetz III (USR III), das im Zuge
der parlamentarischen Beratungen von den Räten in einigen wesentlichen Punkten
angepasst worden war, zur Schlussabstimmung. Eine Reform war nötig geworden, weil
die Schweiz international nicht mehr akzeptierte Sonderregelungen im Bereich der
Unternehmensbesteuerung abschaffen muss. SP-Fraktionschef Roger Nordmann (sp,
VD) bezeichnete die Reform als ungerecht, unsozial und verantwortungslos und gab
bekannt, dass seine Partei das Referendum dagegen ergreifen werde. Unterstützung
erhielt sie dabei von den Grünen. Fraktionssprecher Louis Schelbert (gp, LU) sah in der
USR III eine Umverteilungsvorlage mit Milliardenkosten zulasten der Bevölkerung. Die
anderen Fraktionen unterstützten die Vorlage. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz (svp,
BE) warnte vor der Abwanderung von bis zu 24'000 internationalen Unternehmen, wenn
man ihr nicht zustimme. Ins gleiche Horn stiessen FDP und CVP: Ignazio Cassis (fdp, TI)
sprach davon, dass die USR III nicht über CHF 1 Mrd. koste, sondern CHF 5 Mrd. an
Steuersubstrat sichere. Markus Ritter (cvp, SG) sah durch die Reform die Gefahr des
Verlusts tausender Arbeitsplätze gebannt. Der Nationalrat nahm die Vorlage mit 139 zu
55 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Der Ständerat votierte mit 29 zu 10 Stimmen bei 4
Enthaltungen für die USR III.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2016
DAVID ZUMBACH

Kurz nach deren Annahme durch das Parlament lancierten SP, Grüne, SGB, Unia sowie
weitere Gewerkschaften und Jungparteien das Referendum gegen die
Unternehmenssteuerreform III. Die Referendumsdrohung wurde bereits während der
Behandlung im Parlament ausgestossen, falls die Steuerreform ohne Gegenfinanzierung
beschlossen würde. Am 6. Oktober 2016 reichte das Referendumskomitee 56'000
beglaubigte Unterschriften gegen die USR III bei der Bundeskanzlei ein. 

Im Abstimmungskampf kritisierten die Gegner des neuen Steuergesetzes insbesondere
die ungleiche Verteilung von Kosten und Nutzen. So würden von der Vorlage nur
Unternehmensbesitzer profitieren, während die Allgemeinheit die Steuerausfälle durch
Leistungsabbau, höhere Gebühren und mehr Steuern zu bezahlen hätte. Die neuen
"Steuertricks" seien zudem undurchsichtig, so dass nur die in deren Erarbeitung
involvierten Beratungsfirmen ihre Auswirkungen abschätzen könnten. Die SP hatte im
Parlament eine Gegenfinanzierung durch eine höhere Besteuerung der Dividenden
gefordert, die vom Parlament jedoch abgelehnt worden war. Entsprechend befürchtete
man nun auf Seiten des Referendumskomitees, dass die Steuerreform ohne
Gegenfinanzierung zu hohen Kosten für Bund, Kantone und Gemeinden führen würde.
Über die Höhe dieser zusätzlichen Kosten waren sich Befürworter und Gegner jedoch
nicht einig: Der Bundesrat ging in seinem Bericht auf Bundesebene von Kosten von rund
CHF 1,3 Mia. aus, zu denen aber weitere Kosten auf kantonaler und kommunaler Ebene
hinzukommen würden. So hatten bereits vor der Durchführung der Volksabstimmung
mehrere Kantone Senkungen ihrer kantonalen Gewinnsteuern veranlasst, was es ihnen
erlauben sollte, international wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Auf der anderen Seite wiesen die Befürworter der USR III darauf hin, dass Nichtstun
Steuersubstrat in der Höhe von CHF 5,4 Mia. pro Jahr gefährde und entsprechend
deutlich teurer sei. Durch die Steuerreform könnten hingegen zehntausende
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in Milliardenhöhe gesichert werden. Zudem warfen
die Befürworter den Gegnern vor, bewusst auf die Vorlage eines alternativen Plans zu
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verzichten, weil ihre Alternativen kaum Anklang finden würden. 

Die Unterschriftensammlung war von einer regen medialen Berichterstattung zur
Steuerreform begleitet, die auch nach Zustandekommen des Referendums nicht abriss.
Entsprechend verzeichnete das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög)
eine sehr frühe und sehr starke Berichterstattung zur USR III, die Ende Januar durch
das Interview von Eveline Widmer-Schlumpf in der Zeitung "Blick" noch weiter anstieg.
In diesem hatte sich die ehemalige Finanzministerin gegen die Steuerreform in ihrer
jetzigen Form ausgesprochen, da das Parlament bei dieser „nun einfach sehr weit
gegangen [sei] mit zusätzlichen Entlastungen für gewisse Firmen“ und da es „ein paar
Punkte [gebe], welche die Reform aus der Balance gebracht“ hätten. Immer häufiger
meldeten sich anschliessend bürgerliche Politiker zu Wort, die ähnliche Bedenken
gegenüber der USR III äusserten. 

Nicht nur die Berichterstattung, auch die Inseratekampagne zur
Unternehmenssteuerreform III startete früh und stark. So schaltete gemäss einer
Analyse von Année Politique Suisse in den letzten 5 Jahren kaum ein Komitee so früh so
viele Inserate wie die Befürworter der Steuerreform. Anders als bei der
Berichterstattung, bei der das Verhältnis der Aufmerksamkeit für Befürworter und
Gegner gemäss fög relativ ausgeglichen war, übertrumpften die Befürworter (88%) die
Gegner (12%) bei den Inseraten deutlich. Auch die Parolenfassung deutete auf zwei
ungleich grosse Lager hin: So sprachen sich mit SVP, FDP, CVP, BDP und GLP die
meisten grösseren Parteien für die Steuerreform aus. Unterstützt wurden sie dabei
unter anderem von Economiesuisse, dem Gewerbeverband sowie der
Finanzdirektorenkonferenz. Die Nein-Parole beschlossen unter anderem die SP,
Grünen, EVP, PdA, der Gewerkschaftsbund und Travail Suisse; Stimmfreigabe gewährte
der Städteverband. 24

Im Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Revision des
Verrechnungssteuergesetzes (VStG). Neu soll die Eidgenössische Steuerverwaltung bei
der Rückerstattung der Verrechnungssteuer kulanter sein können. Konkret sollen
natürliche, in der Schweiz ansässige Personen die Rückerstattung ihrer
Verrechnungssteuer auch dann fordern können, wenn sie vor der Rechtskräftigkeit der
ordentlichen Veranlagung nichtdeklarierte Beträge nachdeklarieren oder die
Steuerbehörden ein Versäumnis entdecken. Damit würde die Verschärfung der Praxis
aufgrund zweier Bundesgerichtsurteile rückgängig gemacht. Die Bundesratsvorlage
nahm das Anliegen einer Motion Schneeberger (fdp, BL) auf, die der Bundesrat aufgrund
einer zu wenig expliziten Formulierung der zeitlichen Begrenzung der
Rückforderungsmöglichkeiten zur Ablehnung empfohlen hatte. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage mehrheitlich auf Zustimmung, gegen einzelne
Bestimmungen gab es jedoch durchaus Einwände von allen Seiten. Insbesondere eine
Ergänzung im erläuternden Bericht, wonach die Rückerstattung nur bei Vorliegen eines
Strafurteils verwirkt werden könne, stiess vor allem bei den Kantonen auf Kritik. Sie
betonten, dass ein Abwarten von Strafurteilen zu jahrzehntelangen Verzögerungen
führen könne und daher nicht praktikabel sei. Zudem befürchteten sie, dass die
kantonalen Behörden dadurch im Zweifelsfall auf ein Strafverfahren verzichten und
eine Rückerstattung gewähren würden. Dadurch müssten sie aber womöglich die
entsprechenden Kosten selber übernehmen, falls die ESTV anschliessend der Ansicht
sei, dass ein Strafverfahren hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen sollen die
kantonalen Verrechnungssteuerämter die Berechtigung erhalten, zu prüfen, ob eine
Nicht- oder Falschdeklaration fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Umstritten war auch
die eigentliche Raison d’être des betreffenden Artikels, nämlich die Ablauffrist für
entsprechende Anträge: Sollen Nachdeklarationen bis zum Ablauf der Frist für
Einsprachen gegen die Veranlagung möglich sein, wie es der bundesrätliche Vorschlag
vorsah, oder zum Beispiel bis zum Ende der dreijährigen Antragsfrist für
Rückerstattungen, wie es die CVP vorschlug? Uneinig waren sich die
Vernehmlassungsteilnehmenden auch bezüglich der Frage, ob die entsprechende
Regelung rückwirkend und somit auch für die zahlreichen aus diesem Grund
zurückgestellten Fälle gelten soll. Einige Kantone sowie die Finanzdirektorenkonferenz
lehnten die Rückwirkungsklausel ab, da sie zu rechtsungleichen Ergebnissen führen
würde. 
Die SP und einzelne Kantone wiesen zudem darauf hin, dass sich die Deklarationsmoral
seit der Verschärfung der Praxis verbessert hatte, sich mit der aktuellen Änderung aber
vermutlich wieder verschlechtern werde. Die SP gab an, sie unterstütze die Änderung
unter Vorbehalt und bei einer strikten Auslegung der Fahrlässigkeit. Kritischer zeigte
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sich der Städteverband, der die Verwirkungsvorschrift nicht aufweichen wollte. Die
Verwirkung solle als Regelfall beibehalten werden und der entsprechende Artikel
bestehen bleiben. Stattdessen sollen die Ausnahmen in einem zweiten Absatz erläutert
werden. Auch der SGB bestand darauf, dass keine Anreize zur Falsch- oder
Nichtdeklaration geschaffen werden, damit die Verrechnungssteuer auch zukünftig
ihren Zweck als Sicherungssteuer erfülle. 25

Unmittelbar nach dem Nein der Stimmbevölkerung zur Unternehmenssteuerreform III
an der Urne betonten sowohl Gewinner als auch Verlierer die Wichtigkeit des Projektes
und die Dringlichkeit einer neuen Vorlage. Einig war man sich mehr oder weniger
darüber, dass kein kompletter Neubeginn nötig sei, sondern dass man entsprechend
dem sogenannten Plan B auf der bisherigen Vorlage aufbauen könne. Bezüglich der
effektiven Ausgestaltung der neuen Vorlage gingen die Meinungen aber weit
auseinander. So meldeten sich zahlreiche Parteien, Verbände und
Interessenorganisationen mit eigenen Positionspapieren, Eckpunkten und Vorschlägen
zu Wort, darunter der Gewerbeverband, die SP oder auch die kantonalen
Finanzdirektoren zusammen mit den Städte- und Gemeindevertretern. 

Die neue Steuerungsgruppe von Finanzminister Maurer, welche mit Eva Herzog (BS, sp),
Serge Dal Busco (GE, cvp), Heinz Tännler (ZG, svp) und Benedikt Würth (SG, cvp) vier
Vertreterinnen und Vertreter der Finanzdirektorenkonferenz (FDK) umfasste,
präsentierte Ende Mai – und somit in Rekordzeit – die Eckwerte der neuen, als
„Steuervorlage 17” betitelten Vorlage. Diese hatte sich am Vorbild des Kantons Waadt
orientiert, dem es durch ein soziales Abfedern der Steuerausfälle durch höhere
Kinderzulagen gelungen war, sowohl bei der kantonalen Vorlage zur Umsetzung der
Unternehmenssteuerreform III als auch bei der entsprechenden nationalen Vorlage an
der Urne eine Mehrheit zu erzielen. Entsprechend beschränkte sich der Vorschlag der
Steuerungsgruppe nicht nur auf eine Reduktion der den Kantonen zur Verfügung
stehenden Entlastungsmassnahmen: eine engere Fassung des Patentabzugs sowie des
Abzugs für Forschung und Entwicklung, ein Verzicht auf die Möglichkeit zur Einführung
einer zinsbereinigten Gewinnsteuer sowie vor allem eine Beschränkung der maximalen
Steuerentlastung durch die neuen Steuerabzüge auf 70 Prozent anstelle von zuvor 80
Prozent. Vielmehr verstärkte die Steuerungsgruppe mit der Steigerung der
Dividendenbesteuerung von 60 auf 70 Prozent auch die Gegenfinanzierung und sorgte
mit der von der SP geforderten Erhöhung der Kinderzulagen um CHF 30 für eine
Entlastung der Familien. Zusätzlich wurden durch die Aufnahme einer Klausel zur
ausdrücklichen Berücksichtigung von Städten und Gemeinden auch deren Bedenken
berücksichtigt. Ansonsten übernahm die Steuervorlage 17 die Bestimmungen aus dem
Unternehmenssteuerreformgesetz III, insbesondere bezüglich der Abschaffung der
kritisierten Steuerprivilegien sowie bezüglich der Kompensation der Kantone durch
eine Steigerung des Kantonsanteils an den Bundessteuern von 17 Prozent auf 21.2
Prozent. 

Kurz darauf präsentierte der Bundesrat die neue Vorlage, die weitgehend auf dem
Vorschlag der Steuerungsgruppe beruhte. Einen entscheidenden Unterschied wies die
bundesrätliche Vorlage jedoch auf: Sie sah vor, den Kantonsanteil an den
Bundessteuern nur auf 20.5 Prozent zu steigern, wodurch die Kantone anstelle von der
ursprünglich vorgesehenen CHF 1 Mrd. noch CHF 820 Mio. erhalten würden.
Entsprechend empört zeigten sich die Kantone von dieser Klausel, zumal sie in der
kurzen Diskussion dazu in der Steuerungsgruppe keinerlei Anklang gefunden hatte, wie
Heinz Tännler und Benedikt Würth erklärten. Die Kantone waren jedoch nicht als
Einzige unzufrieden mit dem bundesrätlichen Vorschlag: Die SP und die
Gewerkschaften hiessen zwar die Richtung der Verbesserungen gut, befürchteten
jedoch, dass die Kantone ihre Unternehmenssteuern dadurch trotzdem stark senken
würden. Zudem sollten die Kinderzulagen und die Dividendenbesteuerung stärker
erhöht werden. Der Gewerbeverband sorgte sich aufgrund der steigenden
Dividendenbesteuerung um die Zukunft der KMU, während die internationalen
Grosskonzerne davon nicht stark betroffen seien. Kritisch beurteilte der Finanzdirektor
des Kantons Zürich, Ernst Stocker (ZH, svp), vor allem den Verzicht auf die
zinsbereinigte Gewinnsteuer. Da sich der Kanton Zürich in einer speziellen Situation
befindet, indem er besonders stark von der Abschaffung der alten Steuerprivilegien
betroffen ist, sich gleichzeitig aber keine grosse Senkung der ordentlichen
Gewinnsteuersätze leisten kann, ist er stark auf den Eigenkapitalzinsabzug angewiesen.
Anfangs September 2017 schickte der Bundesrat die Vorlage schliesslich in die
Vernehmlassung, während der die interessierten Kreise bis Dezember 2017 die
Möglichkeit haben, ihre Kritik anzubringen. 26
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Im Oktober 2017 reichte die Juso die Initiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht
besteuern», die sogenannte «99 Prozent-Initiative», ein. Dabei sollen
Kapitaleinkommensteile (also zum Beispiel Zinsen oder Dividenden), die einen im
Gesetz festgelegten Freibetrag – die Juso sprach gegenüber den Medien von CHF
100'000 – übersteigen, 1.5 Mal so stark besteuert werden wie Arbeitseinkommen. Der
dadurch entstehende Mehrbetrag – laut Blick rechnen die Initiantinnen und Initianten
mit zusätzlich CHF 5 bis 10 Mrd. pro Jahr – soll für eine Reduktion der Besteuerung von
Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen oder für Transferzahlungen
zugunsten der sozialen Wohlfahrt eingesetzt werden. Dadurch solle die ungleiche
Vermögensverteilung bekämpft werden, insbesondere da diese aktuell so hoch sei wie
noch nie, erklärte Juso-Präsidentin Tamara Funiciello. Ein Grossteil der Gewinne
würden die Superreichen jedoch nicht durch Arbeit, sondern durch Kapitalgewinne
erwirtschaften – dahinter stecke aber jeweils die Arbeit von Personen. Mit der Initiative
solle somit der gemeinsam erarbeitete Gewinn zurückgeholt werden. Obwohl im
Vorfeld kritische Stimmen laut geworden waren – insbesondere die Reformorientierte
Plattform der SP kritisierte, die Initiative treffe nicht Superreiche, sondern KMU –,
sprach sich die Delegiertenversammlung der SP im Oktober 2017 für eine Unterstützung
der Initiative aus. 

Die Unterschriften-Sammelfrist dauerte von Oktober 2017 bis April 2019. Bereits Ende
2018 vermeldeten die Medien, dass die Initiative zustandegekommen sei. Und in der Tat
bestätigte die Bundeskanzlei im Mai 2019, dass das Komitee 109'332 gültige
Unterschriften gesammelt habe. Die Medien zeigten sich einerseits beeindruckt, dass
der Juso erneut eine Unterschriftensammlung gelungen war, sprachen der Initiative
aber im Hinblick auf ihre letzten beiden Initiativen, die 1:12- sowie die
Spekulationsstopp-Initiative, die mit Neinstimmen-Anteilen von fast 60 Prozent
respektive 65 Prozent gescheitert waren, keine grossen Chancen zu. 27

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.10.2017
ANJA HEIDELBERGER

Bei der anfangs Dezember 2017 zu Ende gegangenen Vernehmlassung zur
Steuervorlage 17 (SV17) gingen 127 Stellungnahmen ein. Unbestritten waren die
Dringlichkeit sowie die Ziele der Reform, ansonsten beurteilten die Teilnehmenden die
Vorlage jedoch sehr unterschiedlich: Die KdK und die Finanzdirektorenkonferenz (FDK),
alle Kantone sowie die Städte- und Gemeindeverbände hiessen den bundesrätlichen
Vorschlag mehrheitlich gut, forderten jedoch einen Kantonsanteil an der direkten
Bundessteuer von 21.2 Prozent anstelle der im Entwurf vorgeschlagenen 20.5 Prozent.
Zahlreiche Kantone sprachen sich zudem dafür aus, die vom Bundesrat im Vergleich zur
USR III fallen gelassene zinsbereinigte Gewinnsteuer auf überdurchschnittliches
Eigenkapital wieder aufzunehmen, wie es vor allem der Kanton Zürich im Vorfeld
gefordert hatte. Diese Forderung wurde auch von verschiedenen Organisationen,
Verbänden und Kantonalparteien – insbesondere aus dem Kanton Zürich – unterstützt. 
Auch die SVP befürwortete die zinsbereinigte Gewinnsteuer und forderte zusätzliche
steuerliche Massnahmen wie einen erhöhten Steuerabzug für Start-ups. Zudem sprach
sie sich für eine Senkung der Gewinnsteuer des Bundes von 8.5 auf 7.5 Prozent aus.
Dies sollte den Spielraum der Kantone weiter vergrössern und stellte eine Reaktion auf
die Senkung der Konzerngewinnsteuern in den USA dar. Diese Absicht unterstützte auch
die FDP.Die Liberalen. Sie forderte zudem, die vorgeschlagenen steuerlichen
Massnahmen für fakultativ zu erklären, um die konkrete Ausgestaltung den Kantonen zu
überlassen – eine Position, die unter anderem auch die Economiesuisse teilte. Einig war
man sich im bürgerlichen Lager mehrheitlich in der Kritik zur Erhöhung des
Mindestansatzes der kantonalen Dividendenbesteuerung als
Gegenfinanzierungsmassnahme. Zahlreiche bürgerliche Parteien und Organisationen,
darunter die SVP, die FDP.Die Liberalen, die BDP, der Gewerbeverband und die
Vereinigung der Familienunternehmen Swiss Family Business sprachen sich gegen diese
aus, da damit in den Ermessensspielraum der Kantone eingegriffen werde und eine
solche Regelung insbesondere den KMU schade. Die GLP schlug alternativ vor, die
Gewinnsteuer an die Dividendenbesteuerung zu koppeln: Eine höhere
Dividendenbesteuerung würde folglich tiefere Gewinnsteuern erlauben. 
Auch Akteure aus dem linken politischen Spektrum äusserten Kritik an der vorgelegten
SV17. Die SP lehnte die Fördermassnahmen wie die Patentbox und die Abzüge für
Forschung und Entwicklung ab und beantragte, diese – falls sie doch eingeführt würden
– zeitlich zu befristen. Sie befürwortete die vorgeschlagenen
Gegenfinanzierungsmassnahmen, diese gingen ihr jedoch zu wenig weit: Die
Dividendenbesteuerung sei auf mindestens 80 Prozent auf Kantons- und auf 100
Prozent auf Bundesebene zu erhöhen. Zudem sollten die Mindestvorgaben für die
Familienzulagen auf mindestens CHF 50 erhöht werden, erklärte sie. Für den SGB
stellte die Erhöhung der Dividendenbesteuerung auf 70 Prozent das Minimum dar, er
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schlug sogar eine Erhöhung auf 100 Prozent sowie eine Erhöhung der Kinderzulagen auf
CHF 100 und eine Einschränkung des Kapitaleinlageprinzips (KEP) vor. TravailSuisse und
Centre Patronal forderten die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs entsprechend der
gleichnamigen Initiative. Für die Grünen ging die Steuervorlage 17 in die falsche
Richtung, da sie den Steuerwettbewerb weiter anheize und intransparente
Steuerausfälle zur Folge habe. Sie forderten einen Mindeststeuersatz für Unternehmen
sowie Korrekturen an der USTR II, insbesondere eine Einschränkung des KEP. 
Eine Aufteilung der Vorlage – wie sie bereits kurz nach Ablehnung der USR III als «Plan
C» diskutiert worden war – brachte schliesslich die CVP ins Spiel: In einem ersten
Schritt sollen nur die breit akzeptierten und dringlichsten Elemente – die Abschaffung
der Sonderregeln für Statusgesellschaften, die Erhöhung des Kantonsanteils auf 21.2
Prozent sowie die Anpassung des Finanzausgleichs – vorgenommen werden. Die neuen
Steuerprivilegien sowie die Erhöhung der Dividendenbesteuerung und der
Kinderzulagen würden erst in einem zweiten Schritt diskutiert. Diesen Vorschlag
unterstützte der Verband Swissholdings, da «die internationale Schweizer Wirtschaft
auf die rasche Abschaffung der heutigen Regimes [...]» angewiesen sei.
Die Medien zogen im Anschluss an die Vernehmlassung insbesondere Parallelen zur
Steuerreform im Kanton Waadt: Dieser hatte als Ausgleich zu den Steuersenkungen für
die Unternehmen zusätzliche Sozialausgaben für Kindergeld, Kinderbetreuungsbeiträge
und Subventionen für die Krankenkassenprämien gesprochen, woraufhin die
Kantonsbevölkerung sowohl die USR III als auch die kantonale Umsetzungsgesetzgebung
gutgeheissen hatte. Diesem Vorbild habe nun auch Finanzminister Maurer folgen
wollen, seine sozialen Kompensationsmassnahmen seien jedoch auf wenig Anklang
gestossen – sie seien gemäss Tages-Anzeiger als «Feigenblatt» wahrgenommen
worden. 28

Noch in der Herbstsession 2018 bereinigten die Räte den AHV-Steuer-Deal. Die WAK-
SR beantragte der kleinen Kammer, alle Änderungen des Nationalrats anzunehmen.
Bezüglich des Kapitaleinlageprinzips (KEP) hatte die WAK-NR über den Sommer
zahlreiche Abklärungen getroffen, um die der Ständerat gebeten hatte, und nun
entsprechende formelle Verbesserungen vorgenommen. Auch die beiden inhaltlichen
Änderungen zum KEP hiess die ständerätliche Kommission gut und der Ständerat
akzeptierte sie stillschweigend. Umstrittener war hingegen die Änderung des
Nationalrats bezüglich der Gemeinden. Auch hier sehe die WAK-SR keine
Schwierigkeiten, zumal den einzelnen Gemeinden daraus kein Rechtsanspruch
entstehe, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO). Gemäss Bundesrat Maurer habe die
entsprechende Formulierung bei den Kantonsvertreterinnen und -vertretern zudem
«nicht viel mehr als ein Achselzucken» ausgelöst. Der Finanzminister erwartete daher
diesbezüglich keinen Widerstand von den Kantonen. Einige Ständeräte erachteten die
Formulierung jedoch als problematisch. Sie kritisierten insbesondere den Eingriff in die
Organisationsfreiheit der Kantone heftig. Einen Antrag Eberle (svp, TG) auf Streichung
beider Versionen – die Auswirkungen des Gesetzes auf die Gemeinden sollten also
weder berücksichtigt, noch abgegolten werden – lehnte der Ständerat jedoch mit 30 zu
12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab und nahm die Vorlage stillschweigend an. 
Bevor das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
jedoch reif war für die Schlussabstimmungen, mussten noch einige Änderungswünsche
der Redaktionskommission behandelt werden. Die beiden Räte akzeptierten diese
stillschweigend und brachten die Vorlage anschliessend mit 112 zu 67 Stimmen (bei 11
Enthaltungen) respektive 39 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) unter Dach und Fach.

Bereits zu diesem Zeitpunkt waren sich die Kommentatoren in den Medien einig, dass
das Volk 2019 sehr wahrscheinlich über das STAF abstimmen wird. Die Jungparteien der
Grünen und der Grünliberalen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits angekündigt, das
Referendum ergreifen zu wollen. Widerstand gegen die Vorlage hatten unter anderem
auch Westschweizer Gewerkschaften, Grüne und Jungsozialisten angekündigt. Unklar
waren noch die Haltungen der SP und der Gewerkschaften, die in ausserordentlichen
Delegiertenversammlungen gefasst werden sollten. Hingegen betonten Vertreter der
SVP mehrfach, dass die Partei das Referendum nicht ergreifen, jedoch vermutlich die
Nein-Parole zum Gesetz ausgeben werde. 29
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Indirekte Steuern

Nachdem sich auch die Nationalratskommission weitgehend den Beschlüssen der
kleinen Kammer angeschlossen hatte, gab der Bundesrat ebenfalls seine Zustimmung
zum neuen Modell bekannt. Wesentlich für das Zustandekommen eines Konsens war,
dass sich die Bundesratsparteien im Verlaufe der Herbstsession auf eine Gesamtlösung
der Bundesfinanzreform in einem Paket geeinigt hatten. Dabei mussten alle Parteien
Abstriche machen: die SP bei ihren Forderungen nach einer vollständigen
Kompensation der Ertragsausfälle bei der Stempelsteuerrevision resp. nach einer
Zweckbindung von Mehreinnahmen (z.B. zugunsten der Krankenversicherung) und die
Bürgerlichen bei ihren Begehren nach einer Reduktion der direkten Bundessteuer und
nach einer zeitlichen Befristung der Finanzordnung sowie bei ihrem Widerstand gegen
die Einführung der Proportionalsteuer für juristische Personen bei der direkten
Bundessteuer. Zu diesem Kompromiss gehörte auch ein Passus, der vorsieht, dass nur
alle drei Vorlagen der Finanzreform (MWSt, Direkte Bundessteuer und Stempelabgaben)
zusammen in Kraft treten können. Damit soll gewährleistet werden, dass das
Gesamtpaket nicht durch die Entscheide des Souveräns an der Urne wieder
aufgeschnürt wird. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Finanz- und Ausgabenordnung

Die Neue Finanzordnung 2021 soll es dem Bundesrat ermöglichen, die direkten
Bundessteuern (DBST) und die Mehrwertsteuer (MWST) befristet bis zum 31. Dezember
2035 auch weiterhin erheben zu können. Die geltende Finanzordnung erlaubt ihm dies
lediglich bis 2020. In der Wintersession beriet der Nationalrat als Erstrat den
entsprechenden Bundesbeschluss. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Steuern – sie
machen gemeinsam mit CHF 42 Mrd. pro Jahr mehr als 60 Prozent des
Bundeshaushaltes aus – war die Verlängerung an sich unbestritten. Diskutiert wurde
stattdessen über die Frage, ob die Regelung wie bis anhin befristet werden soll oder
nicht – und allenfalls auf wie viele Jahre. Im Vernehmlassungsentwurf hatte der
Bundesrat wie bereits im Bundesbeschluss zur Neuen Finanzordnung im Jahr 2002 eine
Aufhebung der Befristung vorgeschlagen. Die Kantone hatten eine solche Änderung
grösstenteils befürwortet, die Verbände waren ungefähr zur Hälfte dafür, die Parteien
lehnten sie jedoch mehrheitlich ab. Der Bundesrat strich entsprechend den Vorschlag
aus dem Bundesbeschluss, was die Nationalräte jedoch nicht von dessen Diskussion
abhielt. Die sozialdemokratische und die grüne Fraktion beantragten durch einen
Antrag Birrer-Heimo (sp, LU) eine Aufhebung der Befristung mit der Begründung, dass
die Erhebung dieser Steuer aufgrund ihrer Relevanz sowie mangels Alternativen nicht in
Frage gestellt werden könne und daher die regelmässig wiederkehrenden
Abstimmungen darüber keinen Demokratiegewinn, sondern lediglich unnötige Kosten
mit sich bringen würden. Eine erneute Befristung sei zudem nicht zentral für die
kritische Diskussion des Steuersystems des Bundes sowie dessen Ausgaben und
Einnahmen, da eine solche kaum im Rahmen der Neuen Finanzordnung, sondern im
Rahmen von Sachabstimmungen stattfinde. Auf der anderen Seite bevorzugte die SVP-
Fraktion, in Form eines Antrags Amaudruz (svp, GE), eine Befristung der Steuern auf 10
anstelle von 15 Jahren, was dem Volk eine häufigere Überprüfung der Angemessenheit
dieser Steuern erlauben würde. Für den bundesrätlichen Vorschlag argumentierte Leo
Müller (cvp, LU), dass eine erneute Befristung auf 15 Jahre einerseits der Tatsache
Rechnung trage, dass die Aufhebung der Befristung der Bundessteuern bereits 1977,
1979 sowie 1991 an der Urne abgelehnt worden war, dass sie andererseits aber das Volk
nicht bereits in kürzester Zeit wieder an die Urne rufe – wie es bei einer Befristung auf
10 Jahre der Fall wäre. Diese Meinung teilte die Mehrheit des Nationalrats und nahm
den Entwurf des Bundesrates mit 178 zu 9 Stimmen an. Bestätigt wurde damit auch die
Streichung einer mit dem Inkrafttreten des Biersteuergesetzes vom 6. Oktober 2006
hinfällig gewordenen Übergangsbestimmung zur Erhebung der Biersteuer (Art. 196 Ziff.
15 BV). Die Vorlage geht nun an den Ständerat, abschliessend werden Volk und Stände
über die Verlängerung der Erhebung der Bundessteuern entscheiden. 31
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Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Zwei weitere Motionen hinsichtlich des Raumplanungsgesetzes, welche Wiederkehr
(ldu, ZH) im Frühjahr sowie die sozialdemokratische Fraktion (Mo 90.768) im Herbst
letzten Jahres eingereicht hatten und welche den Bundesrat zum Erlass gesetzlicher
Regelungen hinsichtlich des Planungsausgleichs aufforderten, wurden vom Nationalrat
auf Antrag des Bundesrats als Postulate überwiesen. Freilich gelang es Bundesrat Koller
bei der ersten Motion nur mit Mühe und unter der Versicherung, selber im Rahmen der
nächsten Revision des Raumplanungsgesetzes darauf zurückzukommen, den Rat davon
zu überzeugen, die Vorlage nicht in der zwingenden Form zu überweisen. 32

MOTION
DATUM: 31.12.1991
DIRK STROHMANN

Ende September gab der Bundesrat eine Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG)
in die Vernehmlassung. Darin sieht er, durch Anpassungen und Vereinheitlichung der
kantonalen Gesetzgebungen, Massnahmen im Bereich der Behandlungsfristen sowie der
Koordination der Bewilligungsverfahren vor. Zum Einen wären danach die heute oft
vielfältigen Bewilligungsverfahren zu koordinieren, wobei dazu von den Kantonen eine
Koordinationsstelle geschaffen werden soll. Auch für Beschwerden sollen entweder
einheitliche kantonale Rekursinstanzen eingerichtet werden, welche die verschiedenen
Verfahren in einem einzigen Entscheid beurteilen, oder ein einheitliches Verfahren soll
bei der letzten kantonalen Instanz sichergestellt werden. Zum Anderen wären
verbindliche Fristen zur Behandlung der Bewilligungsverfahren, mit der Möglichkeit von
Sanktionen, in die kantonalen Gesetzgebungen einzufügen.

In der Vernehmlassung wurden die bundesrätlichen Vorschläge unterschiedlich
beurteilt. Unter den Bundesratsparteien erachteten die drei bürgerlichen
Gruppierungen die Massnahmen als grundsätzlich richtig, wenn sie auch nur
Minimalforderungen entsprächen und in der eingeschlagenen Richtung fortzuführen
seien, während die SP sie generell ablehnte. Nach ihrer Meinung, die sie mit den
Grünen sowie den Umweltschutzverbänden teilte, dürfe die Forderung nach
Vereinfachung der Verfahren nicht auf Kosten des Umwelt- und Landschaftsschutzes
gehen. Der Schweizerische Baumeisterverband dagegen forderte eine stärkere
Einschränkung des Beschwerderechts. Unter den Kantonen reagierten die meisten
positiv, waren sich jedoch in der Frage der Umsetzung der Massnahmen nicht einig.
Völlig ablehnend äusserte sich vor allem der Zürcher Regierungsrat. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.12.1993
DIRK STROHMANN

Die vom Bundesrat im März 1993 in die Vernehmlassung gegebenen Massnahmen zur
Ablösung der 1989 vorgelegten befristeten Eingriffe im Bodenrecht waren von
bürgerlichen Kreisen derart zerzaust worden, dass der Bundesrat darauf verzichtete,
sie dem Parlament vorzulegen. Das Programm hatte vier Punkte - das Vorkaufsrecht für
Mieter, das Vorkaufsrecht für Gemeinden, die Pflicht zur Publikation von Kaufpreisen
nach Handänderungen sowie das private Erschliessungsrecht - vorgesehen. Die
bürgerlichen Parteien (ohne Teile der CVP) sowie der Hauseigentümerverband und eine
knappe Mehrheit der Kantone lehnten das Vorkaufsrecht als eigentumsfeindlich und
marktbehindernd ab. Der Vorschlag der Publikation von Kaufpreisen nach
Handänderungen wurde mit dem Argument bekämpft, er verstosse gegen den
Datenschutz. Bundesrat Koller sprach von einer Patt-Situation im Bodenrecht und
behielt sich vor, auf die Vorkaufsrechte zurückzukommen. Er legte im Mai lediglich eine
Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) bezüglich der Vorschriften über die
Erschliessung von Bauzonen vor, welche die heute bestehende Möglichkeit der
Kantone, das sogenannte Recht auf Privaterschliessung zu gewähren, in eine Pflicht
umwandelt. Zudem wird mit der Revision klargestellt, dass der Grundeigentümer einen
Anspruch auf die zeitgerechte Erschliessung seines Baulandes hat und ihm zu dessen
Durchsetzung die Rechtsmittel des RPG offenstehen. Von kantonaler Seite wurde
kritisiert, dass das neue Erschliessungsrecht unnötigen Zentralismus bringe in einen
Bereich, den Kantone und Gemeinden bisher autonom regeln konnten.

Erfolgreicher war im Vernehmlassungsverfahren vom Herbst 1993 der Entwurf zur
Vereinfachung, Beschleunigung und Koordination der Bewilligungsverfahren für
Bauten und Anlagen, den der Bundesrat in derselben Botschaft ebenfalls als Teilrevision
des RPG vorlegte. Gemäss dieser sollen die Kantone verpflichtet werden, Fristen für die
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Verfahren zu setzen. Weiter werden gewisse Minimalanforderungen an die Koordination
der Baubewilligungen gestellt, ein Anspruch auf widerspruchsfreie Verfügungen
verankert sowie die Konzentration des Beschwerdeverfahrens bei einer einzigen
kantonalen Behörde vorgeschrieben. Die SP sowie verschiedene Kantone, darunter
Zürich, lehnten die Revision als unnötig und sinnlos ab. Umweltorganisationen
befürchteten von der zeitlichen Straffung der Verfahren die Vernachlässigung von
Umwelt- und Landschaftsschutzinteressen. Der Ständerat wird die Revision des RPG als
Erstrat in der Januar-Sondersession 1995 behandeln. 34

Im Rahmen der Vernehmlassung zum Bericht «Grundzüge der Raumordnung
Schweiz», mit dem das Bundesamt für Raumplanung Impulse gegen die Zersiedelung
geben wollte, und der möglicherweise in eine Totalrevision des RPG münden soll,
gingen vorwiegend «Ja aber»-Stellungnahmen ein. Verschiedene ländliche Stände
empfanden das Raumordnungskonzept eines vernetzten Städtesystems und einer
verstärkten Funktionsteilung der Wirtschaftsräume als zu «städtelastig» und
kritisierten, dass die ländlichen Räume und Berggebiete einmal mehr als wirtschaftlich
vernachlässigbare Ergänzungsräume und Natur- und Erholungsgebiete für die
städtischen Zentren dargestellt und behandelt würden. Die Regionalkonferenz der
Nordwestschweizer Regierungen befürchtete eine zu grosse Konzentration auf den
Ballungsraum Zürich. Die Bündner Regierung warf dem Bund ausserdem vor, den
verfassungsmässigen Grundsatz zu missachten, wonach die Kompetenz und die
Verantwortung für die Raumordnung den Kantonen mit ihren Richt- und
Nutzungsplänen zustehen. Die Parteien kritisierten die Unverbindlichkeit der Ziele und
den fehlenden Praxisbezug des Entwurfs. So hätte sich die SP klare zeitliche Angaben
zur Verwirklichung der Kostenwahrheit im Verkehr gewünscht, und die FDP vermisste
Ansätze zu Förderung der Wirtschaftsstandorte. 35

BERICHT
DATUM: 29.05.1995
EVA MÜLLER

Am 7. Februar stimmte das Volk über die Revision des Raumplanungsgesetzes ab,
gegen welche die GP und Umweltschutzorganisationen das Referendum ergriffen
hatten. Die drei bürgerlichen Parteien FDP, CVP und SVP stellten sich auf die Seite der
Bauern und befürworteten, dass die Landschaft ausserhalb der Bauzone intensiver
genutzt werden kann. Mit der Ja-Parole unterstützten auch der SGV und der Vorort die
Revision. Der übermässige Schutz der Landschaft sollte in den Augen der Befürworter
der wirtschaftlichen Initiative der Bauern nicht mehr im Wege stehen. Den Gegnern
stach hingegen die Gefahr vor einer Zersiedelung der Landschaft ins Auge. SP, Grüne
und Umweltschutzverbände wehrten sich gegen die Zulassung von bodenunabhängigen
Masthallen und Hors-sol-Gewächshäusern in der Landwirtschaftszone. In ihren Augen
würden ausserdem kleinere und Bergbauernbetriebe nicht mehr konkurrenzfähig
produzieren können. Entgegen der nationalen Parole schlugen sich die FDP Thurgau, Uri
und St. Gallen, die SVP Jura und die CVP Aargau auf die Seite der Gegner. Auch die
Gewerbeverbände Zürichs und Graubündens plädierten entgegen ihrer nationalen
Organisation für ein Nein. Ihre Parole war allerdings nicht von
Landschaftsschutzargumenten motiviert, sondern von der Angst vor
Konkurrenzvorteilen für Landwirte, welchen es mit der Reform ermöglicht würde,
nebenbei einen Gewerbebetrieb zu führen.

An der Urne hiess das Schweizer Stimmvolk die Teilrevision mit 55,9% Ja-Stimmen gut.
Die Kantone Basel-Land, Glarus, Schaffhausen und besonders deutlich der Kanton
Appenzell Innerrhoden (39,7% Ja-Stimmen) wiesen die Vorlage ab.
Überdurchschnittlich grosse Zustimmung erhielt die Vorlage in den Kantonen Luzern,
Zug, Freiburg, Tessin, Waadt und Wallis.

Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) 
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 952'482 (55,9%)
Nein: 750'130 (44,1%)

Parolen:
– Ja: FDP (3*), CVP (1*), SVP (1*), LP, FP, Lega, EDU; SBV, Vorort, SGV, Schweizerischer
Tourismus-Verband.
– Nein: SP (1*), GP, LdU, EVP, PdA, SD (1*); SGB, SGU, WWF, Pro Natura, Heimatschutz,
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Baumeisterverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 36

Zwischen 2006 und 2011 erarbeitete der Bund in Zusammenarbeit mit Kantonen,
Städten und Gemeinden das Raumkonzept Schweiz. Das erste ebenenübergreifende
Konzept seiner Art, welches sich eine nachhaltige Raumentwicklung zum Ziel setzt, war
zu Beginn des Vorjahres in Konsultation geschickt worden. Die Auswertungen der um
die 200 eingegangenen Stellungnahmen wurden im April des Berichtsjahres vorgelegt.
Die überwiegende Mehrheit der konsultierten Kreise begrüsste das Konzept. Von den im
Parlament vertretenen Parteien unterstützten SP, CVP, FDP, die Grünen und die GLP
den Entwurf; von der SVP und der BDP gingen keine Stellungnahmen ein. Mit Ausnahme
der unklaren bis ablehnenden Haltung der Kantone St. Gallen und Freiburg stiess das
Konzept bei den verbleibenden 24 Kantonen auf Anklang. Mit dem Schweizerischen
Bauernverband (SBV), dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), Gastrosuisse und
Hotelleriesuisse, lehnten hingegen vier gewichtige nationale Wirtschaftsorganisationen
das Raumkonzept klar ab. Economiesuisse stand dem Konzept ambivalent bis
ablehnend gegenüber. Mit Ausnahme von Aqua Viva äusserten sich alle
stellungnehmenden nationalen Umweltorganisationen positiv zum Vorhaben. Während
die Befürworterseite explizit die tripartiten Bemühungen zur Erarbeitung einer
gemeinsamen Raumentwicklungsstrategie hervorhob, resultierte die Kritik der
ablehnenden Stellungnehmer aus den Befürchtungen, dass das Konzept die
Bergregionen, den Tourismus und wirtschaftliche Aspekte im Allgemeinen
vernachlässige. Der Bundesrat genehmigte das Konzept im Herbst des Berichtsjahres
nach Publikation des Anhörungsberichtes. Das Raumkonzept dient seit seiner Übergabe
an die zuständigen Behörden als Orientierungshilfe, wobei ihm rechtlich keine
bindende Wirkung zukommt. Es hält Behörden und Private lediglich zur freiwilligen
Zusammenarbeit an. 37

ANDERES
DATUM: 01.04.2012
MARLÈNE GERBER

Zwei Monate vor Abstimmungstermin eröffnete Umweltministerin Leuthard (cvp) die
Kampagne zur Abstimmung zum revidierten Raumplanungsgesetz (RPG). Die
Teilrevision gelangte zur Abstimmung, da der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) im
Vorjahr das Referendum zu den beschlossenen Anpassungen ergriffen hatte. Von Seiten
des Bundesrates hörte man zum Kampagnenauftakt ein klares Plädoyer der
Umweltministerin zur Unterstützung des revidierten Raumplanungsgesetzes. Aufgrund
der engen Platzverhältnisse sei es dringend nötig, haushälterischer mit der Ressource
Boden umzugehen. Sollte die Teilversion des RPG abgelehnt werden, würde Pro Natura
an ihrer Landschaftsinitiative festhalten. Vor den Folgen bei Annahme dieses
Volksbegehrens warnte die Bundesrätin eingehend: Ein 20-jähriges Moratorium für
Bauzonen würde jegliche Entwicklung behindern und darüber hinaus diejenigen
Kantone bestrafen, welche bis anhin haushälterisch mit dem Boden umgegangen seien.
Drei Tage später lancierten die Gegner der RPG-Teilrevision mit einem überparteilichen
Komitee, das sich aus Wirtschaftsverbänden und Vertretern der CVP, FDP und SVP
zusammensetzte, die Referendumskampagne. Zu den umstrittensten Änderungen des
als indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative beschlossenen
Raumplanungsgesetzes zählte ein Verbot der Baulandhortung, nach welchem der
Umfang der Bauzonen den voraussichtlichen kantonalen Baulandbedarf der nächsten 15
Jahre nicht überschreiten darf. Die Rückzonungspflicht von überdimensionierten
Bauzonen sowie die Möglichkeit zur Bauverpflichtung und die Einführung einer
obligatorischen Mehrwertabgabe erachtete das Referendumskomitee als zu weit
gehend. Man anerkenne einen gewissen Handlungsbedarf in der Raumplanung,
akzeptiere die im Laufe der parlamentarischen Beratungen von linker Seite
eingebrachten Forderungen jedoch nicht, da diese sogar über die in der
Landschaftsinitiative enthaltenen Ansprüche hinaus gehen würden, liess der
Schweizerische Gewerbeverband (SGV) zu Beginn der Kampagne verlauten. Die Vorlage
wirke sich insbesondere auf den Kanton Wallis negativ aus, wo ein Grossteil der
Bevölkerung Boden besitze, sowie auf kleinere und mittlere Unternehmen, die
strategische Baulandreserven verlieren würden. Darüber hinaus würden Mieterinnen
und Mieter unter den Anpassungen leiden, da die Baulandverknappung und die
Mehrwertabgabe die Bodenpreise in die Höhe schnellen lassen würden. Vertreter des
Mieterverbandes taten dieses Argument jedoch als irreführend ab: Man habe die
Auswirkungen auf Seiten der Mieter eingehend studiert und vertrete einhellig die
Meinung, dass mit den Anpassungen das verdichtete Bauen gefördert werde, was aus
Mietersicht positiv sei. Unterstützt wurde dieses Argument von der UVEK-Vorsteherin,
welche verkündete, dass die Preise auf dem Wohnungsmarkt aufgrund der
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Wohnraumverdichtung sogar sinken könnten. Darüber hinaus regte sich an der
Medienkonferenz des gegnerischen Komitees Widerstand von Seiten des Bundesamtes
für Raumentwicklung (ARE): Die Gegner der Revision würden mit Quellenverweis auf das
ARE mit veralteten und zum Teil manipulierten Zahlen operieren und den Umfang der
nötigen Rückzonungen weit dramatischer darstellen, als dies tatsächlich der Fall sei.
Über diese unerwünschte Störung der eigenen Pressekonferenz entsetzten sich die
Gegner der Abstimmungsvorlage in einem Brief an die zuständige Bundesrätin. Der
Sprecher des ARE rechtfertigte die spontane Reaktion eines Mitarbeiters damit, dass
man lediglich den Eindruck habe verhindern wollen, es handle sich bei den
präsentierten Zahlen um offizielle Angaben des Bundesamtes. Laut Angaben des SGV
hätten bei Inkrafttreten der Revision dreizehn Kantone bedeutende Rückzonungen zu
befürchten. Im UVEK hingegen erwartete man solche aufgrund des anhaltenden
Bevölkerungswachstums nur für vier bis sechs Kantone. Trotz dieser Unklarheiten
bezüglich der Auswirkungen formierten sich in 24 Kantonen kantonale
Unterstützungskomitees zum revidierten RPG, darunter auch je ein Komitee aus dem
Ober- und Unterwallis sowie ein Komitee aus dem tourismusstarken Bündnerland.
Angeführt wurde letzteres unter anderem von Nationalrätin Silva Semadeni (sp, GR),
Mitträgerin der Landschaftsinitiative. Der Kanton Graubünden hätte mit Inkrafttreten
der Revision nichts zu befürchten, da er mit den vor 10 Jahren unternommenen
Änderungen des kantonalen Richtplans die bundesrechtlichen Neuerungen bereits
grösstenteils umgesetzt habe, liess das kantonale Komitee verlauten. Äusserst kritisch
stand der Kanton Wallis der Vorlage zur Revision des Raumplanungsgesetzes gegenüber.
Mit Ausnahme der Grünen empfahlen im Tourismuskanton alle Kantonalparteien die
Nein-Parole. Die Grünen begründeten ihr Ja mit dem Argument, man bleibe den
Prinzipien des Natur- und Landschaftsschutzes treu, und kritisierten gleichzeitig das
Nein der Walliser SP als opportunistisch: die Sozialdemokraten würden befürchten, mit
einer Zustimmung zum revidierten RPG ihren Erfolg bei den anstehenden kantonalen
Parlamentswahlen zu gefährden (vgl. dazu auch Teil I, 1e (Wahlen in kantonale
Parlamente)). Auch der Staatsrat kritisierte die RPG-Revision an seiner
Medienkonferenz aufs Schärfste. Das revidierte Gesetz sei auf den Bergkanton mit
seiner speziellen Wohn- und Grundeigentumsstruktur schlichtweg nicht anwendbar.
Insbesondere die Umsetzung der Rückzonungspflicht würde aufgrund unpräziser
Ausgestaltung im RPG zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Darüber hinaus sei die
Rückzonungspflicht das falsche Mittel zur Bekämpfung der Zersiedelung, liess Staatsrat
Jean-Michel Cina (VS, cvp) verlauten. Er erzürnte sich ebenfalls über die
Kompetenzverlagerung an den Bund, da sie zu wenig Raum für regionale
Besonderheiten lasse. Trotz seiner positiven Stellungnahme im
Vernehmlassungsverfahren äusserte auch der Waadtländer Regierungsrat im Verlaufe
der Kampagne mit einem Brief an den Bundesrat Bedenken zur Ausgereiftheit der
neuen Bestimmungen. Bundesrätin Leuthard (cvp) antwortete persönlich auf die Fragen
und Forderungen des Waadtlandes. In ihrer schriftlichen Rückmeldung entkräftete sie
die Befürchtungen, dass mit Inkrafttreten der Übergangsbestimmungen grosse urbane
Projekte im Kanton blockiert würden, wie die Waadtländer Regierung in ihrem
Schreiben vermutet hatte. Neben dem SGV beschlossen FDP und SVP sowie gewichtige
Wirtschaftsverbände wie der Hauseigentümerverband (HEV) und Economiesuisse die
Nein-Parole zur Revision. Die Ja-Parole zum revidierten Gesetz gaben neben dem
Mieterverband auch der Bauernverband (SBV), der Schweizerische Ingenieur- und
Architektenverein (SIA), diverse Heimatschutz- und Umweltorganisationen und der
Tourismusverband (STV) heraus. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
beförderte mit Ausnahme des Kantons Wallis ein einhelliges Ja. Von den Parteien
empfahlen die Grünen, SP, CVP, BDP, GLP und EVP das revidierte RPG zur Annahme.
Höchst umstritten war die Parolenfassung bei der CVP Schweiz. Der Parteivorstand
beantragte mit Stichentscheid des Präsidenten Christophe Darbellay seinen
Delegierten, die Revision wegen ihrer Auswirkungen auf den Kanton Wallis abzulehnen.
Zur Befürwortung der Revision mahnte eindringlich die eigene Bundesrätin und UVEK-
Vorsteherin, deren Empfehlung die Parteimehrheit an der Delegiertenversammlung
schlussendlich mit 170 zu 89 Stimmen folgte. Gegen die Revision stimmten eine
geschlossene Walliser CVP-Sektion mit Unterstützung von Genfer und Tessiner
Parteikollegen. Ein Antrag auf Stimmfreigabe scheiterte mit beinahe
Zweidrittelmehrheit. Im Gegensatz dazu beschloss die Junge CVP an ihrer
Delegiertenversammlung, die RPG-Revision nicht zu unterstützen. Wie auch bei der
FDP wichen eine Vielzahl von kantonalen CVP-Sektionen vom Beschluss ihrer
Mutterpartei ab. Im Gegensatz zur eigenen Partei unterstützten darüber hinaus die FDP
Frauen die Teilrevision (zu den parteiinternen Diskussionen vgl. Teil IIIa). Neben dem im
Dezember des Vorjahres von links-grüner Seite initiierten nationalen Pro-Komitee
bildete sich im Laufe der Kampagne auf eidgenössischer Ebene noch ein weiteres,
bürgerliches Komitee zur Unterstützung der Revision mit National- und Ständeräten der
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BDP, CVP, FDP, GLP und SVP sowie weiteren bürgerlichen Kantonalpolitikern. Das
Ergreifen des Referendums durch den SGV stiess bei diesen Vertretern auf
Unverständnis. Zum einen beschuldigten sie den SGV, im Hinblick auf die nur bedingt
zurückgezogene Landschaftsinitiative, die ein zwanzigjähriges Bauzonenmoratorium
fordert, mit dem Feuer zu spielen. Zum anderen sahen sie in der geplanten Verdichtung
der Stadt- und Dorfkerne auch eindeutige Vorteile für die KMU. Die Zersiedelung
begünstige den Bau von grossen Einkaufzentren am Stadtrand, wobei das Kleingewerbe
als grosser Verlierer dastehen würde. Die Intensität der Kampagne äusserte sich auch in
einer Vielzahl von Zeitungsinseraten. Insgesamt verzeichnete die Analyse der Année
Politique Suisse während den letzten acht Wochen vor der Abstimmung 1261 Inserate in
über 50 untersuchten Tages- und Wochenzeitungen. Dies entsprach über 60% aller
gesammelten Inserate zu den drei im März zur Abstimmung gelangten Vorlagen. Die
Gegner- und Befürworterschaft zeigten sich auf dem Inseratemarkt zur RPG-Revision
ähnlich präsent. 38

In einer Resolution präsentierten die Sozialdemokraten im Herbst 2014 verschiedenste
Massnahmen zur Steigerung der Lebensqualität in den Agglomerationen. Diese
beinhalten unter anderem die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus, einen
verstärkten Mieterschutz, die Schaffung öffentlicher Räume, eine solidarische
Steuerpolitik sowie den Ausbau der Mitbestimmungsrechte der Bevölkerung bei der
Raum- und Siedlungsplanung. 39

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 26.10.2014
MARLÈNE GERBER

Die Teilnehmer der Vernehmlassung zur 2. Etappe der RPG-Revision (RPG 2) liessen im
Mai 2015 kaum ein gutes Haar am vorgelegten Entwurf. Am eindrücklichsten zeigte sich
dies an den eingegangenen Stellungnahmen der Kantone: Alle Kantone mit Ausnahme
des Kantons Basel-Stadt lehnten das Revisionsvorhaben in dieser Form gänzlich ab.
Zum einen bemängelten die Stände den strengen Marschplan, da die Umsetzung der
ersten Teilrevision (RPG 1) aufwändig und noch immer in vollem Gange sei. Auch
inhaltlich stiess das Revisionsvorhaben auf starke Gegenwehr: Dieses sei unausgereift;
weder bestehe ein übergeordnetes Konzept noch die Notwendigkeit, alle
thematisierten Anliegen durch neue, bundesrechtliche Vorgaben zu regeln. Der Bund
missachte mit dieser Revision die föderale Kompetenzordnung in der Raumplanung. Als
Ganzes abgelehnt wurde die Vorlage ferner etwa von der FDP, der SVP, economiesuisse,
dem Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), dem Hauseigentümerverband (HEV) und
dem Schweizer Bauernverband (SBV). Von den Parteien erfuhr der Entwurf von den
Grünen, der SP, der GLP, der CVP und der EVP Unterstützung. Es bedürfe jedoch noch
Anpassungen in den Bereichen Kulturlandschutz und Schutz der Fruchtfolgeflächen
sowie beim Bauen ausserhalb der Bauzonen, kritisierten auch sie. 
Als Konsequenz der Vernehmlassung beschloss der Bundesrat, die Vorlage bis Ende
Jahr zu sistieren und im Anschluss eine revidierte Version gemeinsam mit Kantonen
und Gemeinden auszuarbeiten. Die neue Revisionsvorlage soll sich auf die Bereiche des
Bauens ausserhalb der Bauzonen sowie auf die Raumplanung im Untergrund und in
funktionalen Räumen beschränken. Der Schutz der Fruchtfolgeflächen (FFF), also des
sogenannten ackerfähigen Kulturlandes, der von vielen Stellungnehmenden als prioritär
eingestuft wurde, wird aus der Revision ausgeklammert und separat behandelt. In
einem ersten Schritt soll dieses Anliegen mittels Überarbeitung des Sachplans
Fruchtfolgeflächen angegangen werden. Ob und inwiefern weitere Änderungen auf
Gesetzes- oder Verordnungsstufe notwendig sind, wird erst in einer späteren Phase
eruiert. Ein Blick auf die Vernehmlassungsantworten liess jedoch bereits vermuten,
dass sich eine Konsensfindung in diesem Bereich nicht ganz einfach gestalten könnte.
Zwar begrüssten die Links-Mitte-Parteien und eine Mehrzahl der stellungnehmenden
Umweltorganisationen die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Strategie
bezüglich Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen, die Kantone äusserten
sich hingegen um einiges zurückhaltender: Eine Mehrheit der Stände vertrat – ebenso
wie etwa die FDP und gewichtige Wirtschaftsverbände – die Ansicht, dass bestehende
Regelungen bereits ausreichend seien. Nicht erfreut über die Ausklammerung des
Kulturlandschutzes aus der RPG 2 zeigten sich die Jungen Grünen, Urheber der
Zersiedelungsinitiative, in welcher der Kulturlandschutz hochgehalten wird. Einem
Sachplan fehle die Verbindlichkeit eines Gesetzes, was auf kantonaler und lokaler Ebene
nicht zu den beabsichtigten Auswirkungen führe. Ferner irritiere, dass auf einen
verbindlichen Zeitplan zur Umsetzung des Vorhabens verzichtet wurde. 40
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Im Jahr 2018 ging es mit der zweiten Etappe der RPG-Teilrevision trotz negativer
Vorzeichen voran: Auch die Ergebnisse der ergänzenden Vernehmlassung, die das ARE
im August 2018 in Form des Ergebnisberichtes publizierte, waren – wie bereits den
Medienberichten des Vorjahres zu entnehmen war – kritisch bis überwiegend
ablehnend ausgefallen, wobei insbesondere der Planungs- und Kompensationsansatz in
der Kritik stand. Ziel dieses Instrumentes ist, dass für Mehrnutzungen ausserhalb der
Bauzonen andernorts ein Ausgleich geschaffen wird, damit der Gebäudebestand
ausserhalb der Bauzonen stabilisiert werden kann. Gemäss aktuellen Zahlen des Bundes
befinden sich in der Schweiz 590'000 Gebäude ausserhalb der Bauzonen, wovon
190'000 als Wohnraum genutzt werden. Neben zahlreichen weiteren Akteuren hatte
auch die BPUK die in der ergänzenden Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene
Ausgestaltung des Planungs- und Kompensationsansatzes als noch nicht reif erachtet
und das Bundesgericht, das ebenfalls eine Vernehmlassungsantwort eingereicht hatte,
wies darauf hin, dass gemäss geltendem Recht die Ausnahmen bezüglich Bauen
ausserhalb der Bauzonen alle im Raumplanungsgesetz definiert seien und das Gericht
so vollständig über Auslegung und Anwendung dieser Bestimmungen urteilen kann. Die
geplanten Bestimmungen zur Planungs- und Kompensationslösung würden
demgegenüber nur teilweise auf Bundesrecht beruhen und das Bundesgericht habe
nicht die Befugnis, über die gesamte Bundesrechtskonformität kantonaler Regelungen
zu befinden. Auch bliebe unklar, ob die Verbandsbeschwerde bei massgeblich auf
kantonalem Recht beruhenden Regelungen zur Anwendung kommen könnte. 

Als Reaktion auf die grossmehrheitlich negativen Stellungnahmen setzte das ARE im
Frühjahr 2018 eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern diverser Kantone
und der BPUK ein mit dem Ziel, den Planungs- und Kompensationsansatz zu
konkretisieren und mögliche Ausgestaltungen auf ihre Machbarkeit zu überprüfen. Die
Ergebnisse dieses Prozesses wurden in der Folge mit diversen weiteren Akteuren aus
den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Landschaftsplanung sowie mit Vertreterinnen
und Vertretern des Städte- und des Gemeindeverbandes sowie des Bundesgerichts
diskutiert. Gemäss bundesrätlicher Botschaft, die Ende Oktober 2018 vorgelegt wurde,
attestierten die Beteiligten den Ergebnissen einen «hohen Reifegrad». 

Konkret enthält die Botschaft des Bundesrates betreffend Planungs- und
Kompensationsansatz folgende zentrale Bestimmungen: Grundsätzlich soll den
Kantonen bei der Ausgestaltung des Planungs- und Kompensationsansatzes mehr
Spielraum eingeräumt werden, damit diese auf ihre spezifischen räumlichen
Bedürfnisse Rücksicht nehmen können. Die daran geknüpfte Bedingung, die der
Bundesrat in seiner Botschaft aufführt, ist, dass die Kompensations- und
Ausgleichsmassnahmen auf eine Verbesserung der räumlichen Gesamtsituation
abzielen. Planungs- und Kompensationsansätze der Kantone müssten im Richtplan
festgehalten und infolgedessen vom Bund genehmigt werden. Weiter plante der
Bundesrat die Einführung einer Beseitigungspflicht, gemäss welcher neue
zonenkonforme (etwa: landwirtschaftlich genutzte Bauten) und standortgebundene
Bauten und Anlagen (etwa: Kiesgruben, Skilifte, Wanderwege) entfernt werden müssten,
sobald diese nicht mehr für den ursprünglichen Zweck genutzt werden. Betreffend die
nicht zonenkonformen Vorhaben (etwa: Umnutzung ehemaliger Ställe für hobbymässige
Tierhaltung) beabsichtigte der Bundesrat neuerdings von bundesrechtlichen
Regelungen abzusehen und die Regelung von Ausnahmen den Kantonen zu überlassen,
wobei lediglich der Rahmen der einzelnen Ausnahmen im Raumplanungsgesetz
festgelegt werden soll. 

Doch auch der der ergänzenden Vernehmlassung nachgelagerte konsultative Prozess
konnte nicht alle Kritiker besänftigen. So etwa hinterfragten Wirtschaftsverbände nach
wie vor die Notwendigkeit dieser Vorlage und Umwelt- und Naturschutzverbände
erachteten die getroffenen Massnahmen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen als nicht
griffig genug. Letztere waren es denn auch, welche die Lancierung einer Volksinitiative
zu Beginn des Jahres 2019 ankündigten. Von einem Gesetzesreferendum hingegen
wollten die Umwelt- und Naturschutzkreise absehen, da dies lediglich den ebenfalls
kritisierten Status quo festigen würde. Mit der Initiative soll eine klare Trennung von
Bau- und Nichtbaugebiet sichergestellt und die zahlen- und flächenmässige
Ausdehnung von Gebäuden ausserhalb der Bauzonen verhindert werden. Gemäss AZ
plante die Verbände-Allianz zeitgleich die Lancierung einer zweiten Volksinitiative mit
dem Ziel, wertvolle Landschaften und Ortsbilder besser zu schützen. Letzteres
Begehren versteht sich unter anderem als Reaktion auf eine parlamentarische Initiative
Eder (fdp, ZG) aus dem Jahr 2012, welche die Rolle der Eidgenössischen Natur- und
Heimatschutzkommission (ENHK) als Gutachterin einschränken möchte. 41
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Der Abstimmungskampf zur Zersiedelungsinitiative startete relativ spät und verlief
generell eher flau. Mitte Dezember präsentierte das gegnerische Komitee erstmals
seine Argumente für ein Nein, danach blieb es bis Ende Jahr still um das Volksanliegen,
das der Schweizer Bevölkerung am 10. Februar 2019 zur Abstimmung unterbreitet
wurde. Gemäss Nein-Komitee sei die Initiative «überflüssig und unnütz», wie man bald
darauf auch auf Abstimmungsplakaten lesen konnte. Sie schade der Wirtschaft und mit
der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG) werde dem Anliegen bereits
ausreichend Rechnung getragen. Die Forderung nach Einfrieren der Bauzonen sei zu
starr und befeuere den Raumplanungswettbewerb zwischen den Kantonen. Auf der
anderen Seite weibelten die Befürworterinnen und Befürworter mit eindrücklichen
Zahlen zur fortschreitenden Überbauung für ihr Anliegen. Jeden Tag werde eine
Grünfläche in der Grösse von acht Fussballfeldern verbaut, was einem Quadratmeter
pro Sekunde entspreche. Die Initianten wehrten sich gegen das Argument, die
vorgeschlagene Regelung sei zu starr; es sei durchaus möglich, neue Bauzonen
einzuzonen, sofern andernorts eine Fläche derselben Grösse ausgezont würde.
Aufgrund der Tatsache, dass die Raumplanung in erster Linie Sache der Gemeinden und
Kantone ist, erachteten die Gegnerinnen und Gegner dies jedoch nicht als praktikable
Lösung.
Generell stiessen die (jungen) Grünen mit ihrer Initiative nicht auf übermässige
Unterstützung. Mit der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz beschloss eine Urheberin
der Landschaftsinitiative, die bereits eine Einschränkung der Zersiedelung gefordert
hatte und aufgrund der Annahme der ersten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes
schliesslich zurückgezogen worden war, Stimmfreigabe. Die Forderung nach
Beschränkung der Bautätigkeit teile man zwar, erachte jedoch den strikten Plafond als
nicht zielführend. Es sei wahrscheinlich, dass die Zersiedelung im ländlichen Raum, wo
die überdimensionierten Bauzonen mehrheitlich liegen, gar fortschreite. Darüber
hinaus sei man mit der ersten RPG-Teilrevision zufrieden und wolle durch eine
Plafonierung der Bauzonen nicht deren Redimensionierung gefährden. Zu Letzterem
waren Kantone mit speziell überdimensionierten Bauzonen im Rahmen der ersten RPG-
Teilrevision aufgefordert worden. Ein ähnlicher Tenor war von der GLP zu vernehmen,
die gar die Nein-Parole ausgab. Es sei abzuwarten, wie die erste RPG-Teilrevision
umgesetzt werde und inwiefern in der zweiten Teilrevision das Bauen ausserhalb der
Bauzonen eingeschränkt werde. Nicht zuletzt wiesen auch der fög-
Abstimmungsmonitor und die APS-Inserateanalyse eine eher negative Medienresonanz
sowie eine sehr einseitige, beinahe ausschliesslich vom gegnerischen Lager dominierte
Inseratekampagne in den Printmedien nach, was das Bild der ungleich langen Spiesse
im Abstimmungskampf verdeutlichte.
Dennoch äusserten verschiedene Akteure in den Medien auch Verständnis für das
Anliegen und sogar die Gegnerschaft ging einig, dass der Kulturlandverlust gebremst
werden müsse. Die bestehenden Bauzonen böten durchaus noch Platz für eine grosse
Zahl neuer Bewohnerinnen und Bewohner, auch sei das Verdichtungspotenzial noch
nicht ausgeschöpft, wurden verschiedene Studien in den Medien zitiert. Ein klares Ja
fassten darüber hinaus die SP-Delegierten, obwohl sich eine nicht vernachlässigbare
Minderheit ihrer Fraktion in den Räten enthalten hatte. Die SP zeigte sich jedoch im
Abstimmungskampf in den Medien wenig präsent. Auch der Verband Pro Natura,
ebenfalls Urheber der Landschaftsinitiative, gab die Ja-Parole heraus. Support erhielt
die Initiative Ende Januar auch von den Architekten Mario Botta und Benedikt Loderer,
sowie von einem Kollektiv aus weiteren, im Bereich Architektur und Raumplanung
tätigen Personen. Auch die Kleinbauernvereinigung unterstützte, im Gegensatz zum
Schweizerischen Bauernverband, das Volksanliegen.

In ersten, gegen Ende Dezember und in der ersten Januarhälfte durchgeführten
Umfragen erhielt die Initiative noch Wohlwollen bei einer knappen Mehrheit der
Befragten. In der dritten Umfragewelle, die Ende Januar publiziert wurde, hatte das
Volksbegehren dann aber deutlich an Zuspruch eingebüsst. Die Medien schrieben dies
dem Verdienst der neuen UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga zu. Ihr sei es mit
diversen Auftritten gelungen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass mit dem
revidierten Raumplanungsgesetz bereits ein griffiges Instrument zur Eindämmung der
Zersiedelung vorliege. Gemäss Autoren der Tamedia-Umfrage werde die Bundesrätin als
glaubwürdig eingestuft. Vor ihrer Zeit als Bundesrätin war Sommaruga darüber hinaus
Teil des Initiativkomitees der Landschaftsinitiative gewesen. Das Initiativkomitee der
Zersiedelungsinitiative zeigte sich in Bezug auf die eigene Initiative nicht glücklich über
die kürzlich erfolgte Departementsrochade. Mit Bundesrätin Sommaruga habe man eine
starke Gegnerin im Abstimmungskampf. Darüber hinaus helfe es der Initiative nicht,
dass sie von einer linken Bundesrätin bekämpft werde. 42

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.12.2018
MARLÈNE GERBER
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Dass die Zersiedelungsinitiative an der Urne verworfen wurde, erstaunte nach dem
starken Rückgang der Unterstützung vor der letzten Umfragewelle wenig. Am 10.
Februar 2019 legten bei einer unterdurchschnittlichen Stimmbeteiligung von 37.9
Prozent mit 63.7 Prozent beinahe zwei Drittel der Stimmenden ein Nein in die Urne und
in keinem Kanton fand sich eine Mehrheit für das Volksanliegen. Überdurchschnittlich
hohe – wenn auch dort nicht mehrheitliche – Unterstützung erfuhr die Initiative in den
Städten. So stimmte etwa die Bevölkerung in den Städten Bern und Zürich sowie im
Kanton Basel-Stadt und Genf der Initiative mit 46.5 Prozent bis gut 49 Prozent zu. In
Bezug auf die im Laufe des Abstimmungskampfes abnehmende Unterstützung in der
Bevölkerung sowie auch auf das schlussendlich erfolgte Ergebnis handle es sich bei
diesem Anliegen um eine durchschnittliche Initiative, konstatierte etwa die NZZ. 
Die Initianten zeigten sich zwar enttäuscht vom Resultat, äusserten sich aber zufrieden,
mit ihrer Volksinitiative eine wichtige Diskussion angestossen zu haben. Dass das Thema
Zersiedelung und Bauen ausserhalb der Bauzonen mit dem jüngsten Urnengang noch
lange nicht vom Tisch ist, zeigte sich bereits am Tag nach der Abstimmung. Die Medien
berichteten von zwei geplanten Volksanliegen, die von einer Allianz aus Umwelt- und
Naturverbänden im März lanciert werden sollen. Die Gegner hingegen sahen sich durch
das Abstimmungsresultat darin bestätigt, dass das Volk eine föderalistisch organisierte
Raumplanung bevorzuge und den Kantonen im Rahmen der zweiten RPG-Teilrevision,
deren Beratung im Parlament noch ausstand, ausreichend Spielraum zugestanden
werden müsse. Der bisher vorliegende Entwurf des Bundesrates zum Bauen ausserhalb
der Bauzonen werde von Natur- und Heimatschutzverbänden als «komplett untauglich»
eingestuft, wie sich Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz in
der BaZ zitieren liess. Nicht zuletzt zeigte sich bereits eine Woche nach der
Abstimmung, dass nicht alle Kantone die erste RPG-Teilrevision fristgerecht umgesetzt
hatten, weswegen der Bund in den betroffenen Gebieten einen Einzonungsstopp
verhängte. 

Abstimmung vom 10. Februar 2019

Beteiligung: 37.9%
Ja: 737'241 (36.3%) / Stände: 0 
Nein: 1'291'513 (63.7%) / Stände: 20 6/2 

Parolen:
– Ja: SP, GPS, EVP; Pro Natura, VCS, Greenpeace, Biosuisse, Kleinbauernvereinigung,
Alpeninitiative.
– Nein: GLP, CVP, BDP, FDP, SVP, EDU; Economiesuisse, HEV, SBV, SGV, Städteverband,
Arbeitsgemeinschaft Berggebiete. 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.02.2019
MARLÈNE GERBER

Bodenrecht

Am promptesten reagierte die SVP auf die bundesrätlichen Vorstellungen. Noch am
gleichen Tag gab sie ihre Ablehnung des Gesetzespakets bekannt. Insbesondere die
geplante Einführung der Vorkaufsrechte stelle einen unverhältnismässigen
Staatseingriff dar, durch welchen keine Steigerung der Eigentumsquote zu erreichen
sei, sondern im Gegenteil die Eigentumsfreiheit grundsätzlich eingeschränkt und die
Bereitschaft zur Erstellung von Wohnraum geschmälert werde. Statt weiterer
Regulierungen des Marktes sollten vielmehr die Bewilligungsverfahren gestrafft und die
Regelungsdichte abgebaut werden. Ebenso argumentierten FDP und LP sowie die
Verbände von Gewerbe, Baumeistern und Hauseigentümern. Letzterer sah in den neuen
Bundesvorschriften gar eine schrittweise Annäherung an den Staatssozialismus, die
nötigenfalls mit dem Referendum bekämpft werden müsse. Weitgehende Ablehnung
ernteten die geplanten Massnahmen des Bundesrates auch in den Kantonen. Die Linke
stand ihnen dagegen aufgeschlossener gegenüber, jedoch wandte sich die SP gegen die
Einführung eines Rechts auf Privaterschliessung, da damit öffentliche Interessen
unterlaufen werden könnten. Grundsätzlich positiv wurden die Vorschläge einzig vom
Schweizerischen Mieterverband beurteilt. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.07.1993
DIRK STROHMANN
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

In ihrer Wahlplattform 95 «Die Schweiz muss wieder sozialer werden» sprach sich die
SP gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik aus und forderte einen Ausbau des
Sozialstaats über Steuererhöhungen sowie Sparpotentiale, die sie im Strassenbereich,
in der Landwirtschaft, in der Landesverteidigung und im Zivilschutz ortete. Ausserdem
stellte die Partei «14 Thesen gegen die Erwerbslosigkeit» vor, in denen sie in einem
ersten Schritt die 40-Stunden-Woche, mittelfristig die 35-Stunden-Woche anstrebt. 45

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 04.09.1995
EVA MÜLLER

Angesichts von Unternehmensfusionen, die einerseits explodierende Börsengewinne,
andererseits den Abbau von Arbeitsplätzen brachten, aber auch aufgrund von publik
gewordenen Steuertricks einiger Reicher forderte die SP im Dezember eine
Sondersession für mehr Steuergerechtigkeit. Weiter verlangte sie die Einführung einer
«ergiebigen und griffigen» Kapitalgewinnsteuer per Dringlichkeitsrecht, eine
Depotabgabe von 0,1% auf allen verwalteten Vermögen, eine nationale Erbschaftssteuer
und eine «echte» Steuerharmonisierung.
Im Januar 1998 hielt das Parlament eine halbtägige Sitzung zum Thema Steuern ab, zur
geforderten Sondersession kam es nicht. 46

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 18.12.1997
EVA MÜLLER

In einer Pressekonferenz übte die SP Ende Juli Kritik an Bundesrat Villigers
Familiensteuerreform. Die Reform sei ein Etikettenschwindel und ein Steuergeschenk
an die Reichen. Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) führte an, dass das
einkommensschwächste Drittel der Bevölkerung nicht von der Reform profitieren
könne, weil es gar keine Bundessteuern entrichte. Eben dieses Drittel hätte indes eine
Verbesserung der finanziellen Lage am nötigsten. Als Alternative schlug die SP ein
Massnahmenpaket vor, welches Kinder und Jugendliche von Krankenkassenprämien
befreien soll, die Einführung von eidgenössischen Kinderrenten vorsieht und
Ergänzungsleistungen für Familien fordert. Ausserdem will die SP die vorschulischen
Kinderbetreuungsangebote stärker fördern und eine Mutterschaftsversicherung
einrichten, welche über 14 Wochen hinweg 80 Prozent des Lohns garantiert. 47

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 27.07.2000
DANIEL BRÄNDLI

An ihrer Delegiertenversammlung in Yverdon (VD) unterstützten die Sozialdemokraten
das Kantonsreferendum gegen das Steuerpaket und sprachen sich für einen starken
Service public aus. Auf Antrag der JungsozialistInnen verschärften sie eine Resolution
der Geschäftsleitung und forderten Bundesrat und Parlament auf, jegliche
Privatisierungstendenzen bei der Post zu unterbinden, die Monopolgrenzen nicht
weiter zu senken und den Abbau von Poststellen zu stoppen. Bundesrat Moritz
Leuenberger wandte erfolglos ein, die Post könne nur dann ein sozialer Arbeitgeber
bleiben, wenn sie ihre Dienstleistungen den neuen Kundenbedürfnissen anpasse und
rentable Strukturen aufweise. 48

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 30.06.2003
MAGDALENA BERNATH

An ihrem ausserordentlichen Parteitag in Basel bestimmten die Sozialdemokraten den
Schaffhauser Nationalrat Hans-Jürg Fehr zum Nachfolger von Parteipräsidentin
Christiane Brunner (GE). Während der als kämpferisch geltende Glarner Werner Marti
eher verkrampft und uninspiriert wirkte, vermochte Fehr die Delegierten mit einer
beherzten Rede und sachpolitisch engagiertem, in eigener Sache bescheidenem und
parteiintern integrativem Auftreten zu überzeugen. Auf Fehr entfielen 531 Stimmen, auf
Marti 360. Zu Vizepräsidenten wurden der Gewerkschafter Pierre-Yves Maillard (VD)
und Ursula Wyss (BE) gewählt. Im Hinblick auf die Abstimmungen vom Mai beschlossen
die Sozialdemokraten ohne Gegenstimme die Ablehnung der 11. AHV-Revision und des
Steuerpakets – für den Abstimmungskampf hatte die Geschäftsleitung einen Kredit von
500'000 Fr. gesprochen. Die Mehrwertsteuererhöhung wurde mit wenigen
Gegenstimmen und Enthaltungen zur Annahme empfohlen. Nach rund dreistündiger
Debatte, in der Bundesrätin Micheline Calmy-Rey ihre Partei zu einer in Sozialfragen
forscheren Oppositionspolitik ermunterte, da Moritz Leuenberger und sie für diese
Dossiers nicht zuständig seien, beschlossen die Delegierten einen pointierteren
Linkskurs – der Antrag der Jusos, aus dem Bundesrat auszutreten, blieb chancenlos.

PARTEICHRONIK
DATUM: 08.03.2004
MAGDALENA BERNATH

01.01.90 - 01.01.20 21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Zu Beginn des Jahres musste die SP Schweiz ihr Vorhaben aufgeben, gerichtlich gegen
das neue degressive Steuersystem in Obwalden vorzugehen, da sie nicht genügend
lokale Kläger finden konnte. Die Mutterpartei war mit der Obwaldner SP in Konflikt
geraten, die das System als Ergebnis eines Volksentscheids akzeptierte. Das
Engagement gegen den Steuerwettbewerb unter den Kantonen und die Vorbereitung
der seit langem geplanten Volksinitiative für eine materielle Harmonisierung der
Steuern war einer der politischen Schwerpunkte der Partei in diesem Jahr. Im März
ermächtigte die Delegiertenversammlung die Parteileitung präventiv, das Referendum
gegen die Unternehmenssteuerreform, welche im Berichtsjahr vom Parlament beraten
wurde, zu ergreifen. 49

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.03.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

An ihrer Jahrespressekonferenz im Januar stellte die SP ihre Wahlziele und die
wichtigsten Themen ihrer Kampagne für die nationalen Wahlen vor. Sie strebte an, die
stärkste Fraktion im Parlament zu werden und die Mehrheit aus FDP und SVP im
Bundesrat zu beenden. Die wichtigsten Wahlkampfthemen der SP sollten an so
genannten „Gipfelkonferenzen“ in den Monaten bis zu den Wahlen behandelt werden.
Als Wahllogo präsentierte die SP, passend zu den „Gipfelkonferenzen“, ein Matterhorn
mit SP-Schriftzug. Ein wichtiges Thema der SP im Wahlkampf war die Steuerpolitik.
Bereits Ende 2006 hatte sie eine Volksinitiative „Für faire Steuern“ lanciert. Ihr Plan,
diese noch vor den Wahlen einzureichen, scheiterte aber. 50

WAHLEN
DATUM: 09.01.2007
SABINE HOHL

Im Mai konnte die SP ihre Steuergerechtigkeitsinitiative einreichen. Nach den
ursprünglichen Plänen hätte die Volksinitiative bereits vor den Wahlen 2007 eingereicht
werden sollen. Die SP kündigte ein neues Mittel zum Unterschriftensammeln für
Initiativen und Referenden an: Ein „Referendum-Club“, dessen Mitglieder jeweils
mindestens 10 Unterschriften sammeln sollen. 51

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.05.2008
SABINE HOHL

Als Reaktion auf das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative forderte Parteipräsident
Christian Levrat in einem ganzseitigen offenen Brief im "Blick" eine Umsetzung des
Begehrens, die möglichst nahe am Volkswillen sei. Die Initiative sei auf dem Land
angenommen, in der Stadt aber verworfen worden. Deshalb seien die Massnahmen für
die Umsetzung vor allem auf die ländlichen Regionen zu konzentrieren. Levrat forderte
neben einer Verschärfung des Raumplanungsgesetzes und der wortgetreuen Umsetzung
der Zweitwohnungsinitiative auch eine Beschränkung der Zahl ausländischer
Arbeitskräfte für die Landwirtschaft, mehr Kontrollen gegen Schwarzarbeit in ländlichen
Gebieten oder die Erhöhung von Hypozinsen in peripheren Regionen. Wenn
Kontingentsysteme eingeführt würden, so müssten diese nach Branchen und Kantonen
festgelegt werden, wobei die Städte die grössten Kontingente an ausländischen
Facharbeitern erhalten müssten. Mit diesen Forderungen wollte Levrat provozieren und
die SVP-Versprechungen "entlarven". Er weckte dabei zahlreiche empörte
Gegenreaktionen der Initianten. Ende Juni veröffentlichten die Sozialdemokraten dann
ihre ernster gemeinten Vorschläge für eine Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative. Sie wandten sich gegen die Idee von Kontingenten und
wollten der Abhängigkeit von ausländischen Fachkräften durch innenpolitische
Reformen Herr werden. Frauen und ältere Arbeitnehmende müssten im Markt behalten
werden. Zudem soll ein von Arbeitgebern gespeister Fonds geschaffen werden, mit dem
die Kosten für die Integration gedeckt werden sollen. Firmen, die ausländische
Fachkräfte engagieren, müssten in diesen Fonds einzahlen. Zudem sollen
Steuerprivilegien für Ausländer – etwa die Pauschalbesteuerung – abgeschafft werden.
Parteiintern stiessen die Forderungen allerdings auch auf Skepsis. Es sei nicht an der
SP, für eine fremdenfeindliche SVP-Initiative völkerrechtlich verträgliche
Umsetzungskonzepte zu finden – gab etwa Cedric Wermuth (sp, AG) zu Protokoll. Das
Papier wurde an der Delegiertenversammlung Ende Oktober in Liestal ausführlich und
emotional diskutiert. Letztlich wurde es gutgeheissen, aber auf Antrag der St. Galler und
der Waadtländer Kantonalsektion wurde die Idee des Integrationsfonds gestrichen. 52

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.02.2014
MARC BÜHLMANN
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Verbände

Natur und Umwelt

Die wichtigsten Umweltschutzverbände lancierten zusammen mit der SP und der GP im
Juli eine Volksinitiative „Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)“, welche
einen haushälterischeren Umgang mit dem Boden und dabei insbesondere ein Verbot
der Ausdehnung der Bauzonen verlangt. 53

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.07.2007
HANS HIRTER

Die im Vorjahr von den wichtigsten Umweltschutzverbänden unter Federführung der
Pro Natura zusammen mit der SP und der GP lancierte Volksinitiative „Raum für Mensch
und Natur (Landschaftsinitiative)“, welche insbesondere ein Verbot der Ausdehnung
der Bauzonen verlangt, wurde im August eingereicht. Eine ähnliche Koalition von
Umweltschutzorganisationen und Parteien der Linken und der Mitte (SP, GP und EVP)
hatte bereits zu Jahresbeginn eine Volksinitiative „für ein gesundes Klima“ eingereicht.
Diese verlangt eine massive Reduktion der CO2-Emissionen mittels einer
Lenkungsabgabe. 54

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.08.2008
HANS HIRTER
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